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1. Einführung 

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit verbrachte einen praktischen 

Ausbildungsabschnitt bei einer Gemeinde im Bundesland Hessen. Bei 

einem Gespräch mit dem Bürgermeister wurde dem Autor ein Zei-

tungsartikel vorgelegt. Dieser berichtete darüber, dass in Rheinland-Pfalz 

auf die Erhebung von Kindergartengebühren verzichtet wird. Anschließend 

trat die Frage auf, welche Regelungen in Baden-Württemberg bestehen. 

Als betroffener Familienvater konnte lediglich Auskunft über die Höhe des 

monatlich zu entrichtenden Elternbeitrags erteilt werden. Bei einer 

Internetrecherche wurde eine Studie des Instituts der Deutschen Wirt-

schaft Köln mit dem Titel -Kindergarten-Monitor 2009/2010- ausfindig 

gemacht. Diese Gesellschaft untersucht in unregelmäßigen Abständen die 

Kinderbetreuungskosten der 100 größten Deutschen Städte und es 

werden erhebliche Unterschiede aufgezeigt. Das besondere Interesse für 

eine detaillierte Betrachtung war jetzt endgültig geweckt.  

 

Auch in Baden-Württemberg gibt es verschiedene Regelungen und viele 

zu beachtenden Rechtsquellen. Gebührenrechtliche Landesvorschriften 

für die Erhebung der Betreuungskosten sind einzuhalten. Außerdem muss 

die Umsetzung der Bundesgesetze gewährleistet sein. Bei Betrachtung 

der unterschiedlichen Gebührensätze drängt sich die Frage auf, ob diese 

gerechtfertigt sind. Jeder Einzelne definiert Gerechtigkeit anders und die 

Empfindungen sind unterschiedlich. Ein einerseits angemessener Eltern-

beitrag kann andererseits als überteuert angesehen werden. Diese 

persönlichen Auffassungen kann die vorliegende Bachelorarbeit nicht 

umfassend ausräumen. Vielmehr besteht das Hauptziel darin, die maß-

geblichen Gesetzesgrundlagen zu erläutern und die Rechtmäßigkeit der 

unterschiedlichen Erhebungsformen zu belegen.  
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Für die eigenen Beobachtungen der Angebotsformen wurden die im 

Internet vorzufindenden Gebühren- und Entgeltordnungen des Kinder-

gartenjahres 2010/2011 herangezogen. Bei Nichtveröffentlichung wurden 

die benötigten Informationen durch elektronische Anfragen beschafft.1  

Als Grundlage für die Auswertungen und Zahlenbeispiele dienen die 

selbst erstellten Übersichtslisten und ein tabellarischer Auszug aus einer 

Umfrage des Städtetages Baden-Württemberg.2 

Eine Eingrenzung des Themas erfolgt in der Form, dass sich die 

Beobachtungen weitgehend auf die Gebühren für die 3 bis 6 jährigen 

Kinder im Regelkindergarten beschränken. Die Angebote der Schulen und 

Kinderhorte bleiben außer Betracht. Bei der Betreuung der Kinder unter 3 

Jahren werden die angekündigten Veränderungen erläutert.  

Die Mitarbeit beim Amt für Bildung, Kultur und Sport der Großen Kreisstadt 

Sinsheim hat gezeigt, dass es sich bei der Festlegung der Betreuungs-

kosten um eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe handelt. Sollte der 

Gemeinderat als örtlicher Entscheidungsträger eine Überarbeitung der  

Vorschriften beabsichtigen, dann kann sich die Verwaltung mit den 

vorliegenden Ausführungen schnell einen Überblick verschaffen.  

Die allgemeinen Feststellungen und Tendenzen sollen keinesfalls den 

Charakter eines Preisvergleichs haben. Deshalb werden bei Aus-

wertungen zu den Monatsbeträgen die Kommunen ausdrücklich nicht 

namentlich genannt. Es wird dargestellt, welche Erhebungsmöglichkeiten 

bestehen und in welcher Form andere Gemeinden die Vorgaben 

umsetzen. Die Feststellungen gelten nur für Kindertageseinrichtungen, die 

von öffentlichen Trägern selbst betrieben werden. Spezielle Verein-

barungen mit kirchlichen und anderen freien Anbietern bleiben un-

berücksichtigt. Es gilt aber anzumerken, dass die Gemeinden oftmals 

erhebliche Investitionszuschüsse und Betriebskostenzuschüsse an andere 

Träger von Tageseinrichtungen leisten.  

                                            
1 Vgl. Anlage 1, Elektronische Anfrage und Mitteilungen Stadt Balingen, Dezember 2010. 
2 Vgl. Anlage 2, Eigene Übersichtslisten der ausgewerteten städtischen Regelungen und  
   Auszug Umfrage Städtetag, Kindergartenjahr 2010/2011.  
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Die nachfolgende Abbildung zeigt, dass 41 % der Einrichtungen in Baden-

Württemberg unter öffentlicher Trägerschaft stehen. Von den insgesamt 

8.153 Tageseinrichtungen werden 3.385 von den Städten und Gemeinden 

betrieben.3 

 

Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg am 01 . März 2010 

 

 
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 3 

 

Zu den öffentlichen Trägern der Kindertageseinrichtungen gehören die 

Stadtkreise und die kreisangehörigen Gemeinden (Große Kreisstädte, 

Städte und Gemeinden). Ausschließlich diese Gebietskörperschaften 

werden nachfolgend als Kommunen bezeichnet.  

                                            
3 Vgl. Anlage 3, URL: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/GesundhSozRecht/   
   Landesdaten/Jugendhilfe/KJH_11.asp [14.06.2011].  
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2. Formen der Kostenbeteiligung 

Zunächst sollen die unterschiedlichen Formen der Kostenbeteiligung 

erläutert werden, da in den Gesetzen und bei der praktischen Umsetzung 

auf kommunaler Ebene eine Vielzahl von Begriffen verwendet wird.  

 

2.1 Kostenbeiträge 

§ 90 Abs. 1 Nr. 3 KJHG (SGB VIII) dient als Grundlage für die Erhebung 

von Kostenbeiträgen bei einer Förderung in Tageseinrichtungen. Diese 

können sowohl privatrechtlich als auch öffentlich-rechtlich ausgestaltet 

werden.4 Allerdings ermächtigt die genannte Vorschrift ausschließlich die 

örtlichen Träger der Jugendhilfe zur Erhebung entsprechender Kosten-

beteiligungen.5 In Baden-Württemberg werden diese Aufgaben haupt-

sächlich von den Landkreisen und den Stadtkreisen wahrgenommen. In 

Ausnahmefällen können für diese Funktion nach § 1 Abs. 1 LKJHG 

kreisangehörige Kommunen bestimmt werden. Nach dieser Vorschrift 

wurde den Städten Konstanz, Rastatt, Villingen-Schwenningen und 

Weinheim die Zuständigkeit als örtlicher Träger der Jugendhilfe verliehen.6  

Neben den Jugendhilfeträgern sollen die Gemeinden in Baden-

Württemberg nach § 2 a Abs. 1 KiTaG die Umsetzung des Förderauf-

trages in Tageseinrichtungen sichern und weiterentwickeln.  

Im Hinblick auf die Kostenbeiträge ist anzumerken, dass es sich nicht um 

eine Beitragserhebung in Form eines Anschluss- oder Erschließungs-

beitrags nach den §§ 20 ff. KAG handelt. Vielmehr wird die fällige Gebühr 

als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme der Kindertages-

einrichtung verlangt.7  

                                            
4 Vgl. Stähr, 2009, S. 22, RdNr. 16. 
5 Vgl. Stähr, 2009, S. 3, RdNr. 2. 
6 Vgl. Anlage 4, Auszug Service-Bw, URL: http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/   
   processes.do;jsessionid=4DFDC7E1716D814AE06591EA9BDA9576?vtid=93170    
   &vtmid=0&vbid=93178&vbmid= 0&letter=K&action=authorities [14.06.2011].  
7 Vgl. Stähr, 2009, S. 6, RdNr. 5. 
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§ 19 KAG berechtigt alle Kommunen, für die Nutzung von Kinder-

tagesstätten entsprechende Elternbeiträge zu verlangen. Da der Landes-

gesetzgeber nach § 13 Abs. 2 KAG anstelle von Benutzungsgebühren 

ausdrücklich die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten zulässt, ergibt 

sich daraus für die Kommunen ein Wahlrecht. 

 

2.2 Privatrechtliche Nutzungsentgelte 

Die zuvor angeführte Möglichkeit einer Erhebung von privatrechtlichen 

Nutzungsentgelten erstreckt sich im Wesentlichen darauf, die Art des 

Benutzungsverhältnisses auszugestalten. Jedoch darf diese Form nicht 

dazu führen, dass Kinder bestimmter Personengruppen vom Besuch einer 

Betreuungsstätte ausgeschlossen werden. Die Grundlage für das Betreu-

ungsverhältnis ist ein privatrechtlicher Dienstvertrag nach den §§ 611 ff. 

BGB. Aufkommende Streitigkeiten und finanzielle Forderungen sind 

ausschließlich bei den Zivilgerichten einzuklagen.8 Allerdings bleibt die 

Entscheidung über die Höhe der festzusetzenden Nutzungsentgelte bei 

kommunalen Trägern weiterhin dem Gemeinderat vorbehalten. Ein 

entsprechender Beschluss wäre hierfür ausreichend. Die Anpassung kann 

im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Gebühren ohne Änderung der 

Satzung erfolgen.  

 

2.3 Öffentlich - rechtliche Gebühren 

§ 6 KiTaG nennt zum einen Bemessungsgrundlagen für die Elternbeiträge  

und weist zum anderen auf die besonderen Regelungen für kommunale 

Träger nach dem Kommunalabgabengesetz hin. Bei der Erhebung von 

Benutzungsgebühren nach § 19 KAG sind die Bestimmungen für öffent-

liche Einrichtungen der §§ 13 und 14 KAG einzuhalten. Basierend auf § 4 

GemO und den §§ 2 und 3 KAG ist eine Satzung durch den Gemeinderat 

                                            
8 Vgl. Schmidt, 2009, S. 23.  
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zu erlassen, in der die Zulassungsvoraussetzungen sowie Art und Umfang 

der Nutzung festgelegt werden.9 Bei dieser Form wird bei Unstimmigkeiten 

der Verwaltungsrechtsweg eröffnet und die Kommune schafft sich durch 

den Gebührenbescheid selbst einen vollstreckbaren Titel. Da ein 

Widerspruch bzw. die Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung 

nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO haben, bleibt die Gebühr bei Einlegung 

eines Rechtsbehelfs weiterhin zur Zahlung fällig und kann im Wege der 

Zwangsvollstreckung beigetrieben werden.10 

 

2.4 Abgrenzung der Beteiligungsformen 

Bei der Vielfalt von Begrifflichkeiten in der praktischen Anwendung ist die 

Abgrenzung zwischen privatrechtlichen Nutzungsentgelten und öffentlich-

rechtlichen Gebühren für die Zuordnung wichtig. In Baden-Württemberg 

gibt es 91 Große Kreisstädte.11  

 

Bei einer Auswertung wurde festgestellt, dass davon 50 Kommunen eine 

privatrechtliche und 38 Städte die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung 

bevorzugen. Anzumerken ist dazu, dass es bei 3 Städten keine Kinder-

tageseinrichtungen in eigener Trägerschaft gibt. Von den 9 Stadtkreisen in 

Baden-Württemberg (§ 12 LVG) favorisieren 6 die privatrechtliche 

Erhebungsform.  

 

Die leichte Tendenz zu privatrechtlichen Regelungen ist vor allem auf die 

Tatsache zurückzuführen, dass nicht bei jeder beabsichtigten Änderung 

eine neue Satzung erlassen werden muss. Die praktische Anwendung 

gestaltet sich im Allgemeinen etwas flexibler.  

                                            
9  Vgl. Schmidt, 2009, S. 23. 
10 Vgl. Schmidt, 2009, S. 24. 
11 Vgl. Anlage 5, Verzeichnis Große Kreisstädte und Nachweis Anzahl der Gemeinden, 
    URL: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Profil/GrafikenImages/   
    Gemeindetabellen/GSGK1-5_G09.pdf#search=Gro%C3%9Fe+Kreisst%C3%A4dte;   
    http://www.gemeindetag-bw.de/php/index.php?d=0&action=vorstellung&id=1    
    [06.07.2011]. 
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Gebühren und privatrechtliche Entgelte nach § 19 KAG werden einheitlich 

als Elternbeiträge im Sinne des § 6 KiTaG bezeichnet.12 

 

3. Regelungen bei der Gebührenbemessung 

Durch die Rechtsprechung wurde in den letzten Jahren das „Verwaltungs-

privatrecht“ entwickelt, welches auch bei privatrechtlichen Regelungen die 

Einhaltung der Grundrechte, des Gleichheitsgrundsatzes, des Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatzes und die Beachtung der nachfolgend aufgeführten 

gebührenrechtlichen Regelungen vorschreibt.13  

Falls anstelle von öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren privat-

rechtliche Entgelte erhoben werden, dann finden die Vorschriften des 

Kommunalabgabengesetzes ebenfalls Anwendung. 

 

3.1 Kostenüberschreitungverbot 

Der Kostendeckungsgrundsatz wird unter anderem durch das Kostenüber-

schreitungsverbot gemäß § 14 Abs. 1 KAG geprägt. Dieses besagt, dass 

das Gebührenaufkommen die Kosten der kommunalen Einrichtung 

decken, jedoch nicht übersteigen darf.14 Die angeführte Rechtsnorm 

fordert bei der Gebührenbemessung einen Kostenansatz nach den 

betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Der betriebswirtschaftliche Kosten-

begriff umfasst die Grundkosten, zu denen insbesondere die laufenden 

Betriebs- und Unterhaltungskosten zählen. Außerdem ist der Ansatz von 

Zusatzkosten vorgesehen. Hierzu gehören insbesondere die so-

genannten kalkulatorischen Kosten in Form von Abschreibungen und 

Zinsen.15  

                                            
12 Vgl. Gössl, 2010, Kommentar § 19 KAG, S.1. 
13 Vgl. Waibel, 2006, S. 70, RdNr. 125. 
14 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 207. 
15 Vgl. Gössl, 2008, Kommentar § 14 KAG, S. 22. 
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Im kameral geführten Verwaltungshaushalt können ermittelte Ab-

schreibungen als kalkulatorische Ausgaben und im Gegenzug als 

kalkulatorische Einnahmen verbucht werden. Auf diese Art und Weise wird 

der Ressourcenverbrauch für eine sachgerechte Gebührenberechnung im 

Haushalt dokumentiert. Allerdings hat diese Methode keine Auswirkungen 

auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts bzw. auf die Zuführungsrate. 

Die Buchungspositionen neutralisieren sich. Aus diesem Grund wird 

bisher oftmals auf die Berücksichtigung  von Abschreibungen verzichtet. 

Nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts sind alle im 

maßgeblichen § 46 GemHVO genannten Abschreibungen buchmäßig zu 

erfassen. Diese wirken als Aufwand und mindern den Erfolg des 

Ergebnishaushalts. Der Berücksichtigung von Abschreibungen bei der 

Gebührenkalkulation kommt daher eine erhöhte Priorität zu. Ansonsten 

wird das Defizit des Ergebnishaushalts möglicherweise vergrößert und der 

Haushaltsausgleich erschwert. 

 

§ 14 Abs. 2 KAG erläutert den zu berücksichtigenden Zeitraum der 

Gebührenbemessung und führt in Abs. 3 an, welche Kostenarten noch 

ansatzfähig sein können. Außerdem kann die  Tagesstätte nach § 13 Abs. 

1 KAG als öffentliche Einrichtung geführt werden. 

 

Auf die Sonderregelung des § 14 Abs. 1 Satz 2 KAG, welche bei 

Versorgungseinrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen die ange-

messene Erwirtschaftung von Erträgen für den Haushalt zulässt, braucht 

nicht näher eingegangen zu werden. Durch die Elternbeiträge wird in der 

Regel keine Kostendeckung der Kindertagesstätten zu erreichen sein. 

Trotzdem hat die Verwaltung, dem für die Festsetzung der Elternbeiträge 

zuständigen Gremium eine detaillierte Kostenkalkulation vorzulegen. 

Diese dient als Berechnungsgrundlage für die Höhe der festzusetzenden 

Gebühren, sodass der beschlossene Kostendeckungsgrad der Einrich-

tung eingehalten wird.  
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In diesem Zusammenhang muss natürlich die Entwicklung der Kinder-

zahlen dauernd beobachtet werden. Die notwendige Gegenüberstellung 

der Kosten zu den voraussichtlichen Einnahmen erfolgt bspw. durch die 

Fortschreibung einer Kindergartenbedarfsplanung. Damit kann die 

Verwaltung bei absehbaren Veränderungen die örtlichen Entscheidungs-

träger jederzeit informieren.  

Die Kirchenleitungen, die Fachverbände sowie der Gemeinde- und 

Städtetag streben in Baden-Württemberg an, rund 20 % der Betriebs-

ausgaben mit Elternbeiträgen abzudecken.16 Der angeführte Prozentsatz 

wird von den unterschiedlichen Trägerverbänden seit Jahren als 

Obergrenze akzeptiert und als angemessen erachtet. Nach telefonischer 

Auskunft des Gemeindetages vom 06. Juli 2011 liegt der Kosten-

deckungsgrad allerdings bei vielen Kommunen deutlich darunter, da die 

Betriebskosten ständig weiter ansteigen. Die Mehrkosten werden aufgrund 

der besonderen Verantwortung für die frühkindliche Bildung und aus 

kommunalpolitischen Gründen nur teilweise an die Eltern weitergegeben. 

  

Ergänzend soll eine weitere Rechtsauffassung dargestellt werden, 

weshalb das Kostenüberschreitungsverbot bei der Berechnung der Eltern-

beiträge keine prägende Rolle einnimmt. Für die örtlichen Träger der 

Jugendhilfe wird § 90 KJHG (SGB VIII) als eigenständige Norm ange-

sehen, die gegenüber dem Kommunalabgabengesetz vorrangig ist. Die für 

öffentliche Einrichtungen geltenden gebührenrechtlichen Prinzipien sind 

demnach nicht anwendbar, weil mit Elternbeiträgen nur ein Bruchteil des 

Gesamtaufwands abgedeckt wird. Abgesehen davon widerspricht eine 

kostendeckende Bemessung der Elternbeiträge der höher zu bewertenden 

jugendpolitischen Gesamtverantwortung.17 Die Frage nach der treffen-

deren Rechtsauffassung bedarf keiner abschließenden Erläuterung.  

                                            
16 Vgl. Anlage 6, Mitteilung Städtetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2009, S. 2.  
17 Vgl. Stähr, 2009, S. 12, RdNr. 9. 
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Es gilt vielmehr festzustellen, dass bei kommunalen Kindertagesein-

richtungen und den enormen Kosten, die Frage nach der Einhaltung des 

Überschreitungsverbots regelmäßig vernachlässigt werden kann.  

Für die öffentliche Hand entstehen finanzielle Verpflichtungen, die nur 

teilweise mit Elternbeiträgen abzudecken sind. Trotzdem haben die 

kommunalen Entscheidungsträger genauestens zu erörtern, ob beim 

Kostendeckungsgrad den angesprochenen Ausführungen des Ge-

meindetages gefolgt wird oder abweichende Regelungen Anwendung 

finden sollen.  

 

3.2 Kostendeckungsgebot 

Als weitere Ausprägung des Kostendeckungsgrundsatzes findet das 

Kostendeckungsgebot Anwendung. Die Kommunen sind verpflichtet, die 

ihnen gesetzlich zustehenden Einnahmequellen auszuschöpfen.18 Diese 

Regelung folgt einerseits § 78 GemO in der zum 01. Januar 2009 in Kraft 

getretenen Fassung über die kommunale Doppik. Hierin sind die 

Grundsätze bei der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen festge-

schrieben. Andererseits gelten für Gemeinden, welche die neuen 

Bestimmungen für die Haushaltswirtschaft noch nicht anwenden, die 

Vorgaben des ursprünglichen § 78 GemO (Anhang zur GemO) noch bis 

zum 31. Dezember 2015. Der Gesetzgeber spricht an dieser Stelle von 

den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung. Beide Ausführungen fordern 

im Prinzip eine gleich lautende Rangfolge.  

Diese besagt, dass sonstige Erträge/Einzahlungen bzw. Einnahmen, den 

vertretbaren und gebotenen Entgelten vorgehen. Erst danach ist die 

Veranlagung von Steuern vorgesehen. Nur bei Ausschöpfung der 

vorherigen Stufe darf auf nachgeordnete Abgabearten zurückgegriffen 

werden. Die Einschränkung „vertretbar“ bezieht sich insbesondere auf die 

Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse der Abgabepflichtigen.  

                                            
18 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 11, 12. 



Gebührengerechtigkeit beim Elternbeitrag kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen in Baden-Württemberg 

 

 11 

Dagegen ist mit „geboten“ das wirtschaftliche Interesse der Gemeinden 

und die Erreichung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades an-

gesprochen.  

Im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen ist festzustellen, dass zur 

Erfüllung des Kostendeckungsgebots grundsätzlich nicht auf eine Er-

hebung verzichtet werden kann. Sofern Kommunen die zur Verfügung 

stehenden Einnahmequellen nicht ausschöpfen, müssen sie mit der 

Kürzung oder Streichung von staatlichen Zuweisungen rechnen.19  

Ergänzend dazu widerspricht die generelle Befreiung von Abgaben dem 

Verursacherprinzip. Dieses besagt, dass in erster Linie die durch eine 

Nutzung der Einrichtung bevorzugten Familien für die Kosten aufzu-

kommen haben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kinder-

tagesstätten in zu hohem Maße durch allgemeine Steuermittel finanziert 

werden.20  

 

Die Stadt Heilbronn verzichtet seit dem 01. Januar 2008 als erste 

Großstadt auf die Erhebung von Elternbeiträgen.21 Zuerst galt diese Re-

gelung auch für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Bei allen 

Angebotsformen wurde lediglich eine Verpflegungspauschale berechnet.  

 

Aufgrund der erheblichen Belastungen für den städtischen Haushalt 

werden seit dem 01. März 2010 privatrechtliche Nutzungsentgelte für die 

Aufnahme der unter 3-jährigen Kinder verlangt.  

 

Allerdings sind die erhobenen Beträge im Vergleich zu anderen Städten 

deutlich geringer.22 Der Regelkindergarten für Kinder von 3 – 6 Jahren ist 

in Heilbronn weiterhin kostenfrei. 

                                            
19 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 12. 
20 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 198. 
21 Vgl. Springer, 2009, S. 8. 
22 Vgl. Anlage 7, Übersicht Elternbeiträge Kleinkindbetreuung, Stadt Heilbronn, 2010. 
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3.2.1 Standpunkt der kommunalen Spitzenverbände 

Der Gemeindetag Baden-Württemberg vertritt die Auffassung, dass 

angesichts der schwierigen Finanzsituation nicht auf die Elternbeiträge 

verzichtet werden kann.23 Bereits im Jahr 2006 hatte die damalige 

Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen die Absenkung bzw. den 

Verzicht der Elternbeiträge gefordert. Der Städtetag Baden-Württemberg 

widersprach schon zu diesem Zeitpunkt einer Abschaffung. Auch der 

Deutsche Städtetag hat die Bundespolitik darauf hingewiesen, dass die 

Gebührenfreiheit nur bei Einhaltung des Konnexitätsprinzips von Bund 

und Ländern zu erreichen sein wird.24 Die aufgezeigten Anmerkungen 

wirken auf den ersten Blick nicht mehr ganz aktuell. Allerdings belegen sie 

eindrucksvoll, wie lange die Beitragsfreiheit schon in der politischen 

Diskussion steht.   

Während der Koalitionsverhandlungen der grün-roten Landesregierung 

hat der Landesvorstand des Gemeindetages Baden-Württemberg die 

kommunalen Erwartungen und Forderungen formuliert. Es wurde mitge-

teilt, dass zusätzliche finanzielle Beteilungen des Landes bzw. des 

Bundes erforderlich sind. Weitere Belastungen für die Gemeinden ohne 

Einhaltung des Konnexitätsprinzips werden nicht akzeptiert.25 

 

3.2.2 Politische Diskussion über die Beitragsfreihe it 

Gerade nach der zurückliegenden Landtagswahl in Baden-Württemberg 

soll die andauernde politische Debatte über eine generelle Kosten-

befreiung dargestellt werden. Dem Landesparlament gehören weiterhin 4 

Parteien an. Die Wahlprogramme (Regierungsprogramme) beinhalteten 

unterschiedliche Ziele für die Kinderbetreuung in Baden-Württemberg.  

 

                                            
23 Vgl. o.V. Gemeindetag Baden-Württemberg, BWGZ 1/2010 – S. 13. 
24 Vgl. Anlage 8, Mitteilung Städtetag Baden-Württemberg und Pressemitteilung    
    Deutscher Städtetag, Januar 2006. 
25 Vgl. o.V. Gemeindetag Baden-Württemberg, BWGZ 8/2011 – S. 306. 
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Die CDU sprach sich dafür aus, das letzte Kindergartenjahr kostenfrei und 

verpflichtend gestalten zu wollen. Die Einhaltung des Konnexitätsprinzips 

und der Kostenersatz des Landes wurden zugesichert.26 Ein Gutschein-

modell für Familien hatte die FDP festgeschrieben, da diese Lösung 

sinnvoller erscheint als ein verbindliches Pflichtjahr.27 

Der Parteivorsitzende der SPD sicherte die Einführung des beitragsfreien 

Kindergartens bis zum Jahr 2016 zu und betonte die besondere Kosten-

verantwortung des Landes.28 Von der Partei - Bündnis 90/Die Grüne - 

wurde eine einkommensabhängige Erhebung der Elternbeiträge befür-

wortet.29 Bei einem Schlagabtausch der Kandidaten für das Amt des 

Ministerpräsidenten standen sich am 16. März 2011 im Südwestfernsehen 

der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus und der Vorsitzende der 

SPD Nils Schmid gegenüber. Die Wahlprogramme wurden vorgestellt und 

rege diskutiert. Es kam zur Sprache, dass die von der SPD geforderte 

Beitragsfreiheit Mehrkosten von jährlich 300 Millionen € mit sich bringt. 

Nach Ansicht der CDU gibt es keinerlei Einsparpotential zur Schließung 

dieser Finanzierungslücke und Stefan Mappus erklärte, dass es schon 

jetzt Staffelungen und Ermäßigungen der Kommunen gibt.  

 

Bekanntlich bekam bei der Landtagswahl eine grün-rote Landesregierung 

das Vertrauen der Wähler ausgesprochen.  

Am 06. April 2011 wurde in der Landesschau Baden-Württemberg 

berichtet, dass bei den Koalitionsverhandlungen unterschiedliche Auf-

fassungen bezüglich der Kinderbetreuungskosten bestehen. Letztendlich 

konnte sich die SPD mit der Forderung nach einem beitragsfreien 

Kindergarten nicht durchsetzen und Winfried Kretschmann (Bündnis 

90/Die Grüne) wurde am 12. Mai 2011 zum Ministerpräsidenten gewählt.  

 

                                            
26 Vgl. Anlage 9, Auszug Wahlprogramm CDU BaWü, 2011, S. 14. 
27 Vgl. Anlage 10, Auszug Wahlprogramm FDP BaWü, 2011, S. 35. 
28 Vgl. Anlage 11, Auszug Regierungsprogramm SPD BaWü, 2011, S. 14. 
29 Vgl. Anlage 12, Auszug Wahlprogramm Bündnis 90/Die Grüne BaWü, 2010, S. 95. 
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Im Koalitionsvertrag wurde der frühkindlichen Bildung und der qualitativ 

hochwertigen Betreuung eine wichtige Priorität eingeräumt. Mit den 

kommunalen Spitzenverbänden, wie Landkreistag, Städtetag und Ge-

meindetag sollen Vereinbarungen für den Ausbau der Kleinkindbetreuung 

geschlossen werden. Es wird angestrebt, dass die Elternbeiträge zukünftig 

bei allen Kommunen sozial gestaffelt werden. Die Gebührenfreiheit und 

der quantitative Ausbau gelten als wichtig, wobei aufgrund von 

Finanzierungslücken zuerst die qualitative Verbesserung vorangetrieben 

wird.30  

Ob die vorangestellten Ausführungen des Koalitionsvertrages kurzfristig 

zu Gesetzesänderungen führen, ist momentan nicht absehbar. Die im 

weiteren Verlauf beschriebenen Regelungen werden in der nächsten Zeit 

fortbestehen. Eine landeseinheitliche Vorgabe über die generelle Kosten-

befreiung ist vorerst nicht zu erwarten. 

 

3.3 Äquivalenzprinzip 

Während es beim Kostendeckungsgrundsatz auf das Verhältnis der 

Gesamtkosten zum Gesamtaufkommen der Gebühren ankommt, so ist 

beim Äquivalenzprinzip das Verhältnis zwischen der einzelnen Leistung 

und der Gegenleistung zu bewerten.31  

 

Im Zusammenhang mit den Elternbeiträgen hat dies zur Folge, dass 

zwischen Gebühr und der Inanspruchnahme der Einrichtung ein an-

gemessenes Verhältnis vorliegen muss. Gerade deshalb wird das 

Äquivalenzprinzip als gebührenrechtliche Ausprägung des allgemeinen 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Gleichbehandlungsgrund-

satzes nach Art. 3 Abs. 1 GG bezeichnet.32  

 

                                            
30 Vgl. Anlage 13, Auszug Koalitionsvertrag Bündnis 90/Die Grüne - SPD, 2011, S. 4-5. 
31 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 206. 
32 Vgl. Stapelfeldt, 2008, S. 51. 
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Die beiden Leitsätze sind eng miteinander verknüpft, weil nur eine 

leistungsgerechte Gebühr zu einer gleichmäßigen Belastung der Ge-

bührenschuldner führt. Das Äquivalenzprinzip bewertet bei den Eltern-

beiträgen die Beziehung zwischen den Eltern und der jeweiligen 

Kommune. Der Gleichheitsgrundsatz bezieht sich auf das Verhältnis der 

Abgabepflichtigen untereinander.  

Eine soziale Staffelung widerspricht grundsätzlich nicht dem Äquivalenz-

prinzip, sofern die Einnahmen die öffentlichen Aufwendungen nicht 

deutlich übersteigen.33 Gerade eine unterschiedliche Betreuungszeit und 

soziale Kriterien rechtfertigen unterschiedliche Erhebungssätze.   

 

4. Betriebsformen der Kindertageseinrichtungen 

Das Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG) beinhaltet 

weitere Regelungen für die frühkindliche Bildung und Erziehung.  

§ 1 Abs. 1 KiTaG erläutert den Begriff der Tageseinrichtungen. Dazu 

zählen Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen 

und die Einrichtungen für die Kleinkindbetreuung (Kinderkrippen).  

§ 1 Abs. 2 ff. KiTaG bestimmt außerdem, welchen Institutionen die 

Möglichkeit eingeräumt wird, entsprechende Einrichtungen zu betreiben. 

Kindergärten dienen gemäß § 1 Abs. 2 KiTaG der Förderung von Kindern 

ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Altersspanne bei Tagesein-

richtungen mit altersgemischten Gruppen nach § 1 Abs. 3 KiTaG beginnt 

schon bei den unter 3-Jährigen. Zudem werden Kinder vom vollendeten 3. 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut. Der ergänzende Besuch im 

schulpflichtigen Alter ist ebenfalls möglich, soweit sich die altersgemischte 

Gruppe nicht bei einer schulischen Einrichtung befindet. Der Bestimmung 

des § 1 Abs. 3 KiTaG folgend, können Kinder in den Schulferien, bei 

Unterrichtsausfällen und stundenweise die Kindertageseinrichtung 

besuchen.  

                                            
33 Vgl. Gössl, 2007, Kommentar § 2 KAG, S. 13. 



Gebührengerechtigkeit beim Elternbeitrag kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen in Baden-Württemberg 

 

 16 

Außerdem legt § 3 Abs. 1 KiTaG fest, dass die Gemeinden zur Förderung 

von Kindern in Tagesstätten herangezogen werden und fordert ein alters-

gerechtes Angebot. Dieses soll natürlich dem tatsächlichen Bedarf der 

Gemeinde entsprechen. 

§ 1 Abs. 5 KiTaG zeigt mögliche Betriebsformen  für die Einrichtungen 

auf:  

� Vor- oder nachmittags geöffnete Gruppen 

(Halbtagesgruppen) 

� Vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geöffnete 

Gruppen (Regelgruppen) 

� Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten 

� Gruppen mit durchgängig ganztägiger Betreuung 

 

Bei der Auswertung der verschiedenen Betreuungsmodelle wurde 

festgestellt, dass Halbtagesgruppen bei den Großen Kreisstädten und 

Stadtkreisen in Baden-Württemberg nur vereinzelt vorzufinden sind. 

Gerade im Hinblick auf die viel zitierte Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, wird dieses Angebot eher seltener nachgefragt. Lediglich als eine 

Art Eingewöhnungsphase oder bei Erwerbstätigkeit von nur einem 

Elternteil, kann die Halbtagesbetreuung weiterhin interessant bleiben.  

 

Als Anhalt der gängigen Betriebsformen dienen folgende Zeitansätze: 

 

� Regelgruppen:   Betreuungszeit von bis zu 6  

Stunden mit Unterbrechung 

(Mittagspause) 

� Verlängerte Öffnungszeiten:  Durchgehende Betreuungszeit 

      von 6 bis 9 Stunden  

� Ganztagesbetreuung:  Durchgehende Betreuungszeit 

von mehr als 9 Stunden 
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Der Verfasser weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Zeitmodell 

keinen verbindlichen Charakter besitzt. Es werden lediglich die bei den 

eigenen Beobachtungen vorgefundenen Betreuungsbausteine dargestellt. 

Gerade bei den verlängerten Öffnungszeiten sind des Öfteren unter-

schiedliche Zeiteinheiten feststellbar.  

Normalerweise ist davon auszugehen, dass bereits bei einer durch-

gängigen Betreuung von mehr als 7 Stunden ein Ganztagesplatz 

vorliegt.34 Bei Auswertungen einzelner Betriebsformen ist es immer 

besonders wichtig, die maßgebliche Stundenanzahl mitzubetrachten. An 

dieser Stelle wird erstmals deutlich, wie die unterschiedlichen Zeitmodelle 

eine Vergleichbarkeit der Elternbeiträge erschweren.  

 

5. Besonderheiten bei der Kleinkindbetreuung 

Das Hauptaugenmerk der Beobachtungen soll auf den Regelkindergarten 

für Heranwachsende im Alter von 3 – 6 Jahren gerichtet werden. Für 

dessen Besuch besteht bereits heute ein Rechtsanspruch nach § 24 

KJHG (SGB VIII). Allerdings ist wegen der großen Bedeutung und den 

anstehenden Veränderungen zwingend auf die Betreuung der Kinder 

unter 3 Jahren einzugehen. 

 

5.1 Bevorstehende Veränderungen 

§ 1 Abs. 3 KiTaG sieht bei Tageseinrichtungen einerseits altersgemischte 

Gruppen und Kleinkindgruppen vor. Andererseits ermöglicht § 1 Abs. 6 

KiTaG die Betreuung der unter 3-Jährigen in speziell eingerichteten 

Kinderkrippen. Die sich dabei aufdrängende pädagogische Frage, welche 

Betreuungsform für die Entwicklung sinnvoller erscheint, soll nicht erörtert 

werden.  

                                            
34 Vgl. Dürr, BWGZ 3/2011, S. 106. 
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Vielmehr verpflichtet § 24 a KJHG (SGB VIII) zum stufenweisen Ausbau 

der Kleinkindbetreuung. Ab dem 01. August 2013 gilt die neue Fassung 

des § 24 KJHG (SGB VIII). Für jedes Kind ab dem ersten Geburtstag 

besteht dann ein Rechtsanspruch auf ein altersgerechtes Platzangebot. 

Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass bis zum Jahr 2013 

für 35 % der unter 3-Jährigen eine Aufnahmemöglichkeit in einer 

Einrichtung oder ein Platz zur Kindertagespflege vorhanden ist. 

Abweichend davon wurde für Baden-Württemberg ein landesweiter Anteil 

von 34 % beschlossen. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln des Bundes 

i.H.v. 4 Milliarden € wird voraussichtlich nur ein Bruchteil des Bedarfs für 

den zusätzlichen Ausbau abgedeckt werden können.35  

Die Länder sind für die Verteilung der gemäß Art. 3 Kinderförderungs-

gesetz vom 10. Dezember 2008 veranschlagten Bundesmittel verantwort-

lich. Diese werden auf Grundlage des § 29 c Finanzausgleichsgesetz 

weitergegeben. Die Diskussion über die Notwendigkeit einer unmittel-

baren Unterstützung aus den Landeshaushalten hält auch in Baden-

Württemberg an.  

 

Es gilt festzustellen, dass durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung und 

dem sich anschließenden Rechtsanspruch für Kinder ab einem Jahr, 

enorme finanzielle Verpflichtungen erwachsen sind.  

Für kommunale Träger der Einrichtungen fordert der Landesgesetzgeber 

in § 3 Abs. 2 KiTaG ein bedarfsgerechtes und sehr kostenintensives 

Angebot. Die Hauptfinanzierungslast haben die Kommunen selbst zu 

schultern. Ohne eine verbesserte Kostenbeteiligung des Staates wird der 

Ausbau für die Gemeinden nicht zu bewältigen sein.36 

 

                                            
35 Vgl. Dürr, BWGZ 12/2009, S. 572-573. 
36 Vgl. o.V. Gemeindetag Baden-Württemberg, BWGZ 8/2011 – S. 306. 
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5.2 Angebote der Kommunen 

Das vorhandene Angebot im Rahmen der Kleinkindbetreuung ist näher zu 

betrachteten. Wie schon angedeutet kann diese in altersgemischten 

Gruppen und Kleinkindgruppen oder mit bedarfsgerechten Krippenplätzen 

erfolgen. Trotz der gesetzlich festgelegten Gebührenmaßstäbe und den 

möglichen Ermäßigungen sind erhebliche Unterschiede zu beobachten.  

Ein Aufnahmekriterium ist das jeweilige Lebensalter des Kindes. Derzeit 

unternehmen die Kommunen erhebliche Anstrengungen, um den ab 2013 

bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten 

Geburtstag sicherzustellen. Dementsprechend nehmen viele kommunale 

Betreuungseinrichtungen bereits heute Kinder in diesem Alter auf. 

Zusätzlich wird von öffentlichen Trägern die Aufnahme vor Vollendung des 

ersten Lebensjahres und ab 2 Jahren angeboten. Einzelne Gemeinden 

konzentrieren sich noch vollständig auf den Regelkindergarten von 3 – 6 

Jahren. Vielerorts leisten die privaten und kirchlich organisierten 

Einrichtungen einen wesentlichen Beitrag für die Versorgung der 

Allerkleinsten. Für die Kleinkindbetreuung werden von den Kommunen 

fast ausnahmslos Zuschläge erhoben, die sehr unterschiedlich ausfallen. 

Diese Aufschläge reichen vereinzelt bis zum 2 ½ -fachen der vergleich-

baren Gebühr des Regelkindergartens. Insbesondere die Stadtkreise 

bieten ein breitgefächertes Angebot für Kleinkinder unter 3 Jahren an und 

die erhöhten Elternbeiträge fallen etwas geringer aus. Hierfür sorgt die 

besondere Verpflichtung als örtlicher Träger der Jugendhilfe. Zweifelsohne 

fordert die intensive Betreuung von Kleinkindern einen höheren Personal-

aufwand. 

Bei Aufnahme eines unter 3-Jährigen in altersgemischten Gruppen muss 

nach der jeweiligen Betriebserlaubnis der Einrichtung ein anderer 

Betreuungsplatz frei bleiben. Nach der Landesempfehlung erachten die 

Vertreter der unterschiedlichen Trägergruppen einen Zuschlag von 100 % 

als gerechtfertigt.37 

                                            
37 Vgl. Anlage 6, Mitteilung Städtetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2009, S. 3. 
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Der Höchstbetrag für die Ganztagesbetreuung eines Kindes liegt bei über 

400 € monatlich. Es muss die Frage erlaubt sein, welche Eltern sich diese 

Betreuungsart überhaupt leisten können. Auch die Berücksichtigung der 

Kinderanzahl und zusätzliche Vergünstigungen helfen einkommens-

schwachen Familien hier nur bedingt weiter. Derzeit hängt die 

Entscheidung für eine Betreuung von Kleinkindern unter 3 Jahren 

maßgeblich von den finanziellen Verhältnissen der Eltern ab.  

Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass die Gebührensätze für Angebote in 

diesem Bereich absinken, sodass alle Familien einen entsprechenden 

Nutzen haben.  

 

6. Die unterschiedlichen Gebührenmaßstäbe 

Der Bundesgesetzgeber ermöglicht die Staffelung der Kostenbeiträge und 

nennt als weitere Gebührenmaßstäbe das Einkommen, die tägliche 

Betreuungszeit sowie die Anzahl der kindergeldberechtigten Familien-

angehörigen. § 90 Abs. 1 Satz 2 KJHG (SGB VIII) lässt jedoch 

ausdrücklich Raum für den Erlass von landesspezifischen Regelungen. 

Die folgenden Beobachtungen und Auswertungen beschreiben Besonder-

heiten des Regelkindergartens für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Die Stadt 

Heilbronn erhebt bekanntermaßen für diesen Betreuungszeitraum keine 

Elternbeiträge. Daher bedarf diese besondere Regelung zur finanziellen 

Entlastung der Familien im weiteren Verlauf keiner vergleichenden 

Betrachtung. Es werden ausschließlich Besonderheiten der verbleibenden 

8 Stadtkreise und der 91 Großen Kreisstädte in Baden-Württemberg 

aufgezeigt. 

Für die Inanspruchnahme von Verpflegung werden überwiegend pau-

schale Entschädigungen verlangt, die zusätzlich zu den Elternbeiträgen 

entrichtet werden. Jedoch bestehen im Bereich der Ganztagesbetreuung 

auch städtische Regelungen, bei denen der fällige Betrag für das Essen 

bereits in die Elternbeiträge eingerechnet wurde. Demnach fallen hier die 

zu zahlenden Monatsbeträge von vorneherein etwas höher aus.  
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Zur Sicherstellung einer Vergleichbarkeit der Ganztagesgruppen ist hier 

ein Abzug der ausgewiesenen Essenspauschale erforderlich.38   

Bei allen vergleichenden Betrachtungen ist außerdem zu unterscheiden, 

ob der fällige Betrag für 11 oder 12 Monate erhoben wird. Bei einer 

Aufteilung in 11 Teilbeträge bleibt der August aufgrund der Ferien 

gebührenfrei. Die Festsetzung von 12 Monatsraten sorgt dafür, dass die 

Elternbeiträge regelmäßig etwas niedriger ausfallen. 

 

6.1 Berücksichtigung der Kinderanzahl 

In Baden-Württemberg wird die zuvor zitierte Norm durch § 6 KiTaG 

ergänzt. Für kommunale Träger sind die Ausführungen des § 19 KAG 

maßgebend. Die wirtschaftliche Belastung sowie die Anzahl der Kinder 

müssen berücksichtigt werden. Bis zum Beginn des Kindergartenjahres 

2009/2010 fanden in Baden-Württemberg zwei unterschiedliche 

Gebührenmaßstäbe Anwendung. Das “Badische Modell“ ließ Ermäßi-

gungen nur zu, wenn mehrere Kinder gleichzeitig Betreuungsein-

richtungen besuchen. Beim “Württembergischen Modell“ werden alle 

Kinder unter 18 Jahren in die Berechnung miteinbezogen.39   

Beide Sozialstaffelungen reduzieren den Elternbeitrag nach Vorgabe der 

örtlichen Entscheidungsträger ab dem zweiten Kind. Die Regelung sieht 

für weitere Kinder nochmals Abschläge vor und kann bis zum voll-

ständigen Erlass der Betreuungskosten führen.  

Auf den entscheidenden Unterschied, dass bei der Badischen Vorgabe die 

Geschwisterkinder gleichzeitig bei einer Betreuungsstätte angemeldet sein 

müssen, wird nochmals hingewiesen. Im Württembergischen Landesteil 

werden Ermäßigungen immer dann gewährt, wenn mehrere Kinder unter 

18 Jahren im Haushalt leben. 

 

                                            
38 Vgl. Anlage 2, Eigene Übersichtslisten der ausgewerteten städtischen Regelungen 
    und Auszug Umfrage Städtetag, Kindergartenjahr 2010/2011. 
39 Vgl. Anlage 6, Mitteilung Städtetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2009, S. 1. 
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Im I. Quartal 2009 einigten sich die Vertreter des Gemeindetages, 

Städtetages, der Kirchenleitungen sowie der Fachverbände darauf, 

zukünftig einheitlich die Anzahl der unter 18-jährigen Familienmitglieder zu 

berücksichtigen.40  

Aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG, bleibt die 

jeweilige Gemeinde bei eigenen Einrichtungen trotzdem für die Erhebung 

verantwortlich. Bei Modellrechnungen wurde schnell deutlich, dass die 

Veränderung und Berücksichtigung aller Kinder unter 18 Jahren zu 

enormen Einnahmeausfällen führt. Diese Regelung sorgt dafür, dass 

deutlich mehr Familien von einer Ermäßigung profitieren. Um dieses 

Defizit zu kompensieren, wären überproportionale Erhöhungen notwendig 

geworden. Davon nehmen viele Gemeinden bisher noch Abstand.  

Der beschriebenen Situation folgend, gewähren weiterhin 4 Stadtkreise 

und 22 große Kreisstädte nur Ermäßigungen, sobald mindestens zwei  

Kinder gleichzeitig eine Tagesstätte besuchen. Hingegen dehnten 10 

Große Kreisstädte das Modell aus Württemberg noch weiter aus. Die 

Berücksichtigung innerhalb der Familie endet dabei nicht mit dem 

vollendeten 18. Lebensjahr, sondern mit der Einstellung der Kindergeld-

zahlung. Bei dieser Vorgabe wäre es denkbar, dass ein 5-Jähriger eine 

Einrichtung besucht und die Eltern, bei gleichzeitigem Kindergeldanspruch 

eines 20-jährigen Familienmitglieds, dafür eine Geschwisterkinder-

mäßigung erhalten. Aufgrund des regelmäßig hohen Altersunterschiedes 

ist aber anzumerken, dass diese Fälle wohl eher selten vorkommen.  

Bei 4 Stadtkreisen und 55 Großen Kreisstädten endet die Berück-

sichtigung von weiteren Kindern bei der Gebührenermäßigung mit der 

Volljährigkeit. Die Stadt Reutlingen hat die aufgezeigte Problematik derart 

gelöst, dass es bei Regelgruppen einerseits einen ermäßigten Tarif für 

Familien mit mehreren Kindern unter 18 Jahren gibt. Andererseits zahlen 

Eltern von Geschwisterkindern, die gleichzeitig die Einrichtung besuchen, 

einen nochmals reduzierten Kostenbeitrag.  

                                            
40 Vgl. Anlage 6, Mitteilung Städtetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2009, S. 1. 
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Die Ausführungen verdeutlichen, dass unterschiedliche Regelungen inner-

halb des Bundeslandes zu mehr- oder mindergroßen finanziellen 

Belastungen der Familien führen. Ein Beispiel aus der Heimatgemeinde 

des Verfassers soll die teilweise festzustellenden Unausgewogenheiten  

unterstreichen.  

Nach der Umstellung auf das “Württembergische Modell“ stieg der 

Monatsbeitrag einer alleinerziehenden und erwerbstätigen Mutter für ihr 

einziges Kind moderat an. Bei einer Familie mit zwei berufstätigen 

Elternteilen und zwei unter 18-jährigen Kindern besucht nur eines den 

Kindergarten. Hier reduzierte sich der monatliche Elternbeitrag. Natürlich 

sollen nach dem Willen der Gesetzgeber kinderreiche Familien besonders 

gefördert werden. Der geschilderte Sachverhalt mag dem Einzelnen aber 

dennoch als fragwürdig erscheinen. Die bei 3 Großen Kreisstädten 

vorhandenen Tarife für Alleinerziehende können hier Abhilfe schaffen. 

Daneben profitieren die Familien mit hohen Einkünften und mehreren 

Abkömmlingen ebenfalls von den Ermäßigungen nach der Kinderanzahl. 

Diese Tatsache trifft teilweise auf Unverständnis und trägt nicht gerade zu 

einer sozialen Ausgewogenheit bei. Bei Geringverdienenden greifen unter 

Umständen aber auch zusätzliche Ermäßigungen.41 Momentan ist nicht 

absehbar, wie sich die weitere Umstellung bei der Berücksichtung der 

Kinderanzahl entwickelt. Nach Schilderung der Beobachtungen ist eher 

davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Modelle noch eine 

gewisse Zeit erhalten bleiben.    

 

6.2 Staffelung nach dem Einkommen 

Als weiteres Kriterium für die Berechnung der Elternbeiträge kann das 

Einkommen der Familie herangezogen werden. Diese Möglichkeit wird 

einerseits in § 90 Abs. 1 Satz 3 KJHG (SGB VIII) eingeräumt.  

                                            
41 Siehe dazu 6.4, Gewährung zusätzlicher Vergünstigungen. 
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Andererseits wird diese Erhebungsform der landesrechtlichen Forderung 

nach Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belastbarkeit gerecht.  

Spätestens mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. März 

1998 wurden die rechtlichen Bedenken abschließend ausgeräumt. In 

diesem Zusammenhang wurde bestätigt, dass die Staffelung der 

Elternbeiträge grundsätzlich nach dem Familieneinkommen erfolgen kann. 

Mit der im KJHG (SGB VIII) angeführten Rechtsnorm wollte der 

Bundesgesetzgeber Meinungsverschiedenheiten beseitigen und den 

Ländern die detaillierte Ausgestaltung überlassen. Abgesehen davon 

haben Gemeinden die Möglichkeit, nach pflichtgemäßem Ermessen 

eigene Regelungen zu schaffen. Verstöße gegen die Grundrechte der Art. 

3 Abs. 1 GG (Gleichheitsgrundsatz) und Art. 6 Abs. 1 GG (Schutz der 

Familie) sind bei der Berücksichtigung des Einkommens nicht erkennbar. 

Gerade Familien mit geringeren Einkünften erfahren eine finanzielle und 

sozial ausgewogene Entlastung. Die Erhebungsform ist immer dann 

zulässig, wenn die höchstmöglich anzusetzenden Elternbeiträge die 

entstandenen Kosten der Einrichtung in der Summe nicht decken können. 

Außerdem braucht sich der örtlich zuständige Entscheidungsträger nicht 

an steuerrechtlichen Vorschriften bezüglich des maßgeblichen Ein-

kommens zu orientieren.42  

Gerade deshalb ist festzustellen, dass monatliche und jährliche 

Bruttobeträge, aber auch Nettoeinkommen als Berechnungsgrundlage 

dienen. Die festzuschreibenden Kriterien lassen unterschiedliche Ab-

schläge bei den Einkünften zu.  

Die Kommunen ziehen vereinzelt die steuerrechtlichen Kinderfreibeträge 

vom maßgeblichen Betrag ab und es bleibt Raum für die Festlegung von 

weiteren Absetzungen. Nach Schilderung der Rechtslage ist die Ein-

kommensstaffelung ein sicherlich positiv zu bewertender Gebühren-

maßstab für die Erhebung der Elternbeiträge. Allerdings darf nicht 

unterschätzt werden, dass der Bearbeitungsaufwand im Vergleich zu 

einheitlichen Pauschalbeträgen deutlich höher ist. Zur korrekten 

                                            
42 Vgl. BVerfGE 97, 332, RdNr. 35 ff. 
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Bearbeitung sind umfassende Überprüfungen der Einkommensver-

hältnisse erforderlich und die Verwaltung hat begründende Unterlagen 

anzufordern. Eine stichprobenartige Kontrolle reicht nicht aus. 

Die Umsetzung der Kinderermäßigungen erfolgt mehrheitlich nach genau 

bezifferten Beträgen. Allerdings setzen einige Kommunen die Re-

duzierung nach der Anzahl der Nachkömmlinge in der Form um, dass die 

betroffenen Familien einer niedrigeren Einkommensstufe zugeordnet 

werden. Dadurch zahlen die Abgabepflichtigen geringere Beträge. Im 

Anschluss wird beispielhaft aufgezeigt, wie die erläuterte Regelung in 

Baden-Württemberg angewendet wird und welche Unterschiede bestehen.  

 

6.2.1 Anwendung bei den Großen Kreisstädten  

Die Berücksichtigung der Familieneinkünfte erfolgt bei den Großen 

Kreisstädten nach 3 unterschiedlichen Methoden. 

6 Kommunen erheben die Elternbeiträge grundsätzlich nach dem 

jeweiligen Betreuungsmodell und der maßgeblichen Stundenanzahl. Im 

ersten Schritt zahlen die Eltern dafür pauschalierte monatliche Beträge.43 

Danach ist bei einem Einkommen unter den definierten Grenzbeträgen 

eine entsprechende Reduzierung vorgesehen.  

Bei der Ganztagesbetreuung legen 10 Städte ausschließlich die 

finanziellen Verhältnisse zu Grunde. Die übrigen Angebotsformen werden 

in Aalen, Ditzingen, Ellwangen, Esslingen, Oberkirch, Rottweil, Tuttlingen, 

Vaihingen, Waldkirch und Winnenden nach pauschalen Beträgen und 

unabhängig vom Einkommen erhoben. Die Anzahl der Einkommens-

gruppen ist sehr unterschiedlich und reicht von 4 bis 17 Stufen. Diese 

beginnen bei vergleichender Betrachtung mit einem monatlichen 

Nettoverdienst von bis zu 1.000 € und enden mit einem höchstmöglichen 

Bruttoeinkommen von 60.000 € im Jahr. Für die Eltern liegen die 

Höchstbeträge der Ganztagesbetreuung bei 11 Monatsbeträgen, einem 

Kind und nach der jeweiligen Einkommensgruppe zwischen 95 und 412 €. 
                                            
43 Siehe dazu 6.3, Festsetzung pauschalierter Elternbeiträge. 
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Bei 12 Teilzahlungen im Jahr reicht der Spitzensatz einer anderen Stadt 

von 200 bis 500 €.  

10 Kommunen der maßgeblichen Städtegruppe stützen die Erhebung der 

Elternbeiträge ausschließlich auf die Einkommensverhältnisse der Familie.  

Namentlich sind dies Calw, Geislingen, Metzingen, Mühlacker, Nürtingen, 

Ostfildern, Reutlingen, Rheinfelden, Tübingen und Waiblingen. Bei der 

privatrechtlichen Entgeltregelung der Stadt Eppingen wird deutlich, dass 

es trotz einheitlicher städtischer Trägerschaft verschiedene Vorgaben gibt. 

Bei Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen wird einerseits das 

Einkommen als Gebührenmaßstab herangezogen und andererseits haben 

die Erziehungsberechtigten pauschalierte Monatsbeträge ohne Berück-

sichtigung der Einkünfte zu bezahlen. Außerdem fällt auf, dass 10 Städte 

die fälligen Elternbeiträge für 12 Monate erheben und die gleiche Anzahl 

den Bruttoverdienst zu Grunde legt. Die Zahl der festgelegten 

Einkommensstufen reicht hier von 4 bis 12. Als niedrigster Wert ist ein 

Nettoverdienst von bis zu 1.400 € im Monat feststellbar und der 

Höchstbetrag liegt bei einem Bruttoeinkommen von 70.000 € im Jahr. Bei 

der Gegenüberstellung der Elternbeiträge für ein Kind ist anzumerken, 

dass diese für Regelgruppen zwischen 35 und 250 € liegen.  

Die Ganztagesbetreuung kostet nach der maßgeblichen Einkommens-

gruppe zwischen 29 und 365 €. Des Weiteren sind lediglich bei 6 Städten 

Regelungen für verlängerte Öffnungszeiten vorhanden. Da mittlerweile 

oftmals der Zukauf einzelner Betreuungsstunden oder von ganzen Tagen 

möglich ist, können Eltern auf diesem Weg trotzdem die notwendige 

Betreuungszeit für ihre Kinder erreichen.    

 

6.2.2 Anwendung bei den Stadtkreisen  

Bei den Städten Heidelberg, Pforzheim und Ulm folgt die Erhebung 

vollständig den regelmäßigen Einkünften der Familie. Heidelberg arbeitet 

mit dem monatlichen Bruttoeinkommen, wobei es in Pforzheim und Ulm 
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auf die entsprechenden Nettoeinkünfte ankommt. Gerade bei der Stadt 

Ulm wurde ein sehr spezielles Verfahren entworfen.  

Einem sechsstufigen Modell nach der Anzahl der Betreuungsstunden  

werden festgeschriebene Prozentsätze zugeordnet. Diese werden mit den 

Nettoeinkünften multipliziert. Daraus ergibt sich der monatliche Eltern-

beitrag. Der Höchstbetrag des anrechenbaren Einkommens liegt für das 

Jahr 2011 bei 3.515 € im Monat und wird jährlich um 2 % angehoben. Ab 

einem darüber liegenden Verdienst wird nur diese maximale 

Einkommenshöhe zu Grunde gelegt. Anhand der maßgeblichen Ge-

bührentabelle soll die interessante Berechnungsmethode der Stadt Ulm 

erläutert werden. 

 
Auszug aus der Satzung der Stadt Ulm über die Erheb ung von 
Benutzungsgebühren für die städtischen Tageseinrich tungen  
 

Gebührentabelle 

Kinderzahl/ 
Betreuungsbaustein 

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

Stufe 1 bis 28 Std. 2,75% 1,75% 0,75% 

Stufe 2 über 28 bis 33 Std. 3,75% 2,75% 1,75% 

Stufe 3 über 33 bis 38 Std. 5,25% 4,25% 3,25% 

Stufe 4 über 38 bis 43 Std. 6,35% 5,35% 4,35% 

Stufe 5 über 43 bis 48 Std. 7,45% 6,45% 5,45% 

Stufe 6 über 48 Std. 8,55% 7,55% 6,55% 
 

Quelle: Stadtrecht der Stadt Ulm 44 

 

Berechnungsbeispiel für die Erhebung der Elternbeiträge: 

 

monatliches Nettoeinkommen bei einem Kind und bis 
zu 28 Stunden 

Monatlicher Elternbeitrag 

 

2.000 € 
 

2,75 % 
 

55 € 

                                            
44 Vgl. Anlage 14, Satzung der Stadt Ulm,  
    URL: http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/I-US-4-5.pdf [26.07.2011]. 
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Bei der Stadt Heidelberg fällt auf, dass die Nutzung genauestens den 

Betreuungsstunden zugeordnet wird und zahlreiche Angebotsformen 

bestehen. Die Elternbeiträge des Regelkindergartens weichen nur gering-

fügig von den Gebührensätzen für die Betreuung der unter 3-Jährigen ab.  

Auf der Homepage der Stadt Pforzheim gibt es einen Beitragsrechner mit 

Zeitansätzen für alle Betreuungsmodelle. Damit können die Eltern den 

fälligen Monatsbeitrag selbständig ermitteln, bevor die Anmeldung des 

Kindes erfolgt. Allerdings wurde die maßgebliche Entgeltordnung nicht mit 

veröffentlicht. Für Interessierte kann es möglicherweise schwierig sein, die 

einzelnen Ermäßigungen nachzuvollziehen. Letztendlich wird nur der 

Endbetrag für die jeweilige Betreuungszeit angezeigt. Der vom 

Bundesverfassungsgericht als sozial und ausgewogen eingestufte Ge-

bührenmaßstab schafft bei der praktischen Umsetzung auf kommunaler 

Ebene durchaus unterschiedliche Rahmenbedingungen für die einzelnen 

Familien.  

 

6.3 Festsetzung pauschalierter Elternbeiträge 

Es wurde bereits erläutert, dass bei der zuvor beschriebenen Regelung 

eine höhere Arbeitsintensität erforderlich ist. In Anbetracht dessen erhebt 

die überwiegende Anzahl der Kommunen in Baden-Württemberg die 

Elternbeiträge nach pauschalierten Monatsbeiträgen. Dabei wir die 

zeitliche Inanspruchnahme der maßgeblichen Betreuungsform zu Grunde 

gelegt. Die bereits zitierte Landesempfehlung sieht speziell für die 

Regelgruppe mit einer 6-stündigen Betreuungszeit ebenfalls einheitliche 

Beträge vor. Zusätzlich wird ein prozentualer Aufschlag für verlängerte 

Öffnungszeiten vorgeschlagen.45 Dieser setzt bei den angeführten 

Pauschalbeträgen an und es wird deutlich, dass auch die Vertreter der 

Trägergruppen die hier erläuterte Erhebungsform favorisieren.  

 

                                            
45 Vgl. Anlage 6, Mitteilung Städtetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2009, S. 3. 
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Erst in einem nächsten Schritt werden dann die vorgesehenen 

Ermäßigungen gewährt. Die Berechnung nach dem Einkommen 

berücksichtigt dagegen von Anfang an die finanziellen und sozialen 

Verhältnisse der Familien.  

 

6.3.1 Besonderheiten bei den Großen Kreisstädten 

Die Auswertung der Satzungen und Entgeltordnungen der Großen 

Kreisstädte hat gezeigt, dass 78 Kommunen für verschiedene 

Betreuungsformen pauschalierte Elternbeiträge nach der jeweiligen 

Betreuungszeit verlangen.  

 

Davon erheben 42 Gemeinden die fälligen Beträge in 11 Monatsraten und 

38 öffentliche Träger fordern 12 Teilbeträge im Jahr. Die Differenz zur 

Gesamtanzahl der städtischen Träger kommt dadurch zu Stande, weil bei 

den Städten Rottenburg und Rottweil beide Regelungen vorzufinden sind. 

Hier werden bei der Ganztagesbetreuung 12 Monatsbeträge angesetzt 

und ansonsten besteht eine 11-monatige Erhebungsform. Bei der 

genannten Gesamtanzahl sind die bei 6.2.1 genannten Kommunen mit 

Ermäßigungen nach bestimmten Einkommensklassen enthalten. Die 

Große Kreisstadt mit verschiedenen Regelungen bei einzelnen Stadtteilen 

wird bei der Summe ebenfalls hinzugerechnet. Ebenso werden die 10 

Städte mitgezählt, die lediglich bei der Ganztagesbetreuung das 

Einkommen zu Grunde legen.  

 

Allerdings bleiben diese Kommunen, wegen der abweichenden Berech-

nungsgrundlage, in den folgenden Tabellen beim Ganztagesangebot 

unberücksichtigt. 
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Abbildung 1: Erhebung pauschalierter Elternbeiträge  der Großen Kreisstädte bei 12 

Monatsbeträgen und einem Kind 

 

Erhebung für  
12 Monate und bei 

einem Kind 

Niedrigster  
Betrag/  

Monat in € 

Höchstbetrag/  
Monat in € 

Empfehlung 
2010/2011 

pro 
Monat in € 

Regelgruppen 
bei 6 Betreuungsstunden 

 
60 

 
89 

  
87 

 
Verlängerte  

Öffnungszeiten 
bei 7 Betreuungsstunden 

  
70 

 
127 

 
108,75 

 

Ganztagesbetreuung 
 bei 10 Betreuungsstunden 

 
100 

 

  
270 

 

 
keine  

 
Quelle: Eigene Auswertung 

 

Den Empfehlungen der Trägerverbände folgen bei den Regelgruppen 15 

Kommunen und bei den verlängerten Öffnungszeiten ist bei 7 Städten 

eine Übereinstimmung zur Landesempfehlung festzustellen. 

 

Abbildung 2: Erhebung pauschalierter Elternbeiträge  der Großen Kreisstädte bei 11 

Monatsbeträgen und einem Kind 

 

Erhebung für  
11 Monate und bei 

einem Kind 

Niedrigster  
Betrag/  

Monat in € 

Höchstbetrag/  
Monat in € 

Empfehlung 
2010/2011 

pro 
Monat in € 

Regelgruppen 
bei 6 Betreuungsstunden 

 
75 

 
118 

  
95 

 
Verlängerte  

Öffnungszeiten 
bei 7 Betreuungsstunden 

  
81 

 
137 

 
118,75 

 

Ganztagesbetreuung 
 bei 10 Betreuungsstunden 146 

  
286 

 

 
keine  

  
Quelle: Eigene Auswertung 

 

 



Gebührengerechtigkeit beim Elternbeitrag kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen in Baden-Württemberg 

 

 31 

Bei 11 Monatsbeiträgen setzen 19 Große Kreisstädte für Regelgruppen 

die vorgeschlagenen Elternbeiträge an. Die Beträge der verlängerten 

Öffnungszeiten stimmen bei 4 Mitgliedern dieser Städtegruppe mit der 

Landesempfehlung überein. Bei den Beobachtungen wurde eine 

besondere Regelung der Stadt Balingen entdeckt. Für das erste 

Kindergartenjahr wird hier kein Elternbeitrag für den Besuch einer 

Regelgruppe erhoben. Bei Nutzung anderer Betreuungsformen wird dieser 

Betrag entsprechend in Abzug gebracht. Es wurde mitgeteilt, dass die 

örtlichen Entscheidungsträger damit gleiche Voraussetzungen schaffen 

wollen. Die Kinder sollen möglichst früh an den Bildungsangeboten des 

Kindergartens teilhaben.46 

 

6.3.2 Besonderheiten bei den Stadtkreisen 

Von 8 Stadtkreisen bevorzugen 5 die pauschale Erhebung von 

Elternbeiträgen nach der zeitlichen Inanspruchnahme. Es gibt viele unter-

schiedliche Zeitmodelle und eine große Vielfalt an Betreuungsangeboten 

wird vorgehalten. 

 
Abbildung 3: Erhebung pauschalierter Elternbeiträge  der Stadtkreise bei 12 
Monatsbeträgen und einem Kind 
 

Erhebung für  
12 Monate und bei  

einem Kind 

Niedrigster  
Betrag/  

Monat in € 

Höchstbetrag/  
Monat in € 

Empfehlung 
2010/2011 

pro 
Monat in € 

Regelgruppen 
bei 6 Betreuungsstunden 

 
65 

 
105 

  
87 

 
Verlängerte  

Öffnungszeiten 
bei 7 Betreuungsstunden 

75 125 
 

108,75 
 

Ganztagesbetreuung 
 bei 10 Betreuungsstunden 133 185 

 
keine  

  
Quelle: Eigene Auswertung 
                                            
46 Vgl. Anlage 1, Elektronische Anfrage und Mitteilungen Stadt Balingen, Dezember 2010. 
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Die 12-monatige Erhebungsform wird bei städtischen Einrichtungen in 

Karlsruhe und Freiburg bevorzugt. In Freiburg gibt es neben der 

Ermäßigung nach der Kinderanzahl eine einkommensabhängige Re-

duzierung des Elternbeitrags. Eine Familie mit einem monatlich 

verfügbaren Nettobetrag von unter 2.267 € zahlt bei einem betreuten Kind 

einen niedrigeren Betrag. Bei mehreren gleichzeitig betreuten Ab-

kömmlingen steigen die Einkommensgrenzen an. Der Besuch wird 

vergünstigt, sofern die entsprechenden Einkünfte darunter bleiben.   

 
Abbildung 4: Erhebung pauschalierter Elternbeiträge  der Stadtkreise bei 11 
Monatsbeträgen und einem Kind 
 

Erhebung für  
11 Monate und bei 

einem Kind 

Niedrigster  
Betrag/  

Monat in € 

Höchstbetrag/  
Monat in € 

Empfehlung 
2010/2011 

pro 
Monat in € 

Regelgruppen 
bei 6 Betreuungsstunden 86 88 

  
95 

 
Verlängerte  

Öffnungszeiten 
bei 7 Betreuungsstunden 

104 107 
 

118,75 
 

Ganztagesbetreuung 
 bei 10 Betreuungsstunden 117 185 

 
keine  

 
Quelle: Eigene Auswertung 

 

In Stuttgart, Baden-Baden und Mannheim werden die Elternbeiträge für  

11 Monate erhoben.  

 

6.4 Gewährung zusätzlicher Vergünstigungen 

Die andauernden Diskussionen über die Kinderbetreuung beinhalten als 

Kernaussage stets eine wichtige Botschaft. Der Besuch von Tages-

einrichtungen muss für Kinder von einkommensschwachen Familien 

finanzierbar sein. Insbesondere die zusätzlichen Vergünstigungen haben 

Anteil daran, dass in Baden-Württemberg im Alter von 3 - 6 Jahren eine  

hohe Betreuungsquote erreicht wird.  
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Die nachfolgende Abbildung zeigt außerdem, dass nur ein relativ geringer 

Anteil im maßgeblichen Alter des Regelkindergartens keine Betreuung bei 

einer Tageseinrichtung erfährt.  

 

Kinder in Kindertageseinrichtungen und Betreuungsqu ote 

 

Wieviele Kinder wurden 2010 in Tageseinrichtungen b etreut? *) 

Alter von … bis unter … 
Jahre 

betreute Kinder Betreuungsquote 
 in % 

0 - 1    1.122 1,2 

1 - 2   10.098 10,9 

2 - 3   32.491 34,6 

3 - 4   85.285 91,6 

4 - 5   91.651 96,2 

5 - 6   93.256 95,3 

6 - 7  40.219 40,9 

*) ohne Schulkinder.   
 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 47 

                                            
47 Vgl. Anlage 15, Kinder in Kindertageseinrichtungen und Betreuungsquote,  
    URL: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/GesundhSozRecht/ 
    Landesdaten/Jugendhilfe/KJH_12.asp [14.06.2011]. 
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6.4.1 Familienpass der Kommunen 

Einerseits gibt es den Landesfamilienpass. Dieser wird Familien mit 

mindestens 3 Kindergeldberechtigten, mit einem schwer behinderten Kind, 

Alleinerziehenden oder einkommensschwachen Familien ausgehändigt. 

Als Gegenleistung werden beim Besuch von bestimmten Sehenswürdig-

keiten die Eintrittsgelder ermäßigt. Der Landesfamilienpass hat keine 

finanziellen Auswirkungen auf die Elternbeiträge und bedarf daher keiner 

näheren Beschreibung. 

Andererseits wurde herausgefunden, dass bei 18 Großen Kreisstädten 

Regelungen für einen städtischen Familienpass bestehen. Durch diesen 

erfahren die Elternbeiträge eine Ermäßigung. Das Dokument wird den 

Familien entweder nach definierten Einkommensverhältnissen oder bei 

einer bestimmten Kinderanzahl ausgehändigt. Empfängern von Transfer-

leistungen nach dem SGB II, SGB XII und Familien mit einem 

bestehenden Wohngeldanspruch wird der Familienpass in der Regel ohne 

Einkommensprüfung erteilt. Bei Geringverdienenden erfolgt nach den 

Vorgaben der Kommunen eine Betrachtung der maßgeblichen Einkünfte. 

Die unterschiedlichen Ermäßigungen reichen von 10 % bis 50 % der 

jeweiligen Elternbeiträge. Zusätzliche Vergünstigungen für Geschwister-

kinder werden gewährt und teilweise ist die Übernahme der Verpflegungs-

kosten vorgesehen. Bei den Stadtkreisen in Baden-Württemberg sind 

städtische Familienpässe weiter verbreitet als bei den Großen 

Kreisstädten. In Heidelberg ist für Inhaber das letzte Kindergartenjahr 

vollständig beitragsfrei. Vereinzelt werden Betreuungsgutscheine aus-

gegeben, damit die Unterstützungsleistungen für Essen und Erziehung 

unmittelbar bei den Kindern ankommen. Die Stadtkreise werden damit 

ihrer besonderen Verantwortung als örtliche Träger der Jugendhilfe 

gerecht. Beim Familienpass der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

handelt es sich dagegen um ein freiwilliges Entgegenkommen für 

finanzschwache Familien.  
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Die örtlichen Entscheidungsträger müssen beurteilen, ob eine Ermäßigung 

die Reduzierung der kommunalen Einnahmen rechtfertigt. Unter Um-

ständen werden Entlastungen für die betroffenen Familien schon mit der 

nachfolgenden gesetzlichen Regelung erreicht. Dabei übernehmen die 

örtlichen Träger der Jugendhilfe, in der Regel die Landkreise und 

Stadtkreise, einen Anteil bzw. die gesamten Betreuungskosten. 

 

6.4.2 Übernahme der Elternbeiträge durch den Jugend hilfeträger 

Gemäß § 90 Abs. 3 KJHG (SGB VIII) sollen die Elternbeiträge vollständig 

oder teilweise durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe erlassen bzw. 

übernommen werden. Die finanzielle Belastung darf den Eltern und dem 

Kind nicht zuzumuten sein. Der Erlass bezieht sich dabei auf die eigens 

vom Jugendhilfeträger erbrachten Leistungen und basiert auf dem 

besonderen Förderungsauftrag des § 22 KJHG (SGB VIII). Die Über-

nahme für Angebote der freien Träger oder der kreisangehörigen 

Gemeinden erfolgt nach Vorlage eines Antrages.48 Diese Regelung 

beinhaltet nicht die Übernahme von Essensgeldern und ähnlichen 

Zusatzkosten. Die zumutbare Belastung richtet sich nach § 90 Abs. 4 

KJHG (SGB VIII). Hier wird auf die maßgeblichen Vorschriften der 

Einkommensberechnung nach dem SGB XII verwiesen, wobei die 

Vermögensverhältnisse im Sinne des § 90 SGB XII unberücksichtigt 

bleiben. Bedarfsgemeinschaften, die Arbeitslosengeld II oder Leistungen 

zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erhalten, werden ohne ge-

sonderte Einkommensprüfung vollständig von der Zahlungspflicht befreit. 

Ihr bereinigtes Nettoeinkommen wird regelmäßig unterhalb des sozialhilfe-

rechtlichen Bedarfs liegen, da ansonsten der Anspruch auf die ent-

sprechende Transferleistung nicht vorliegt.  

 

 

                                            
48 Vgl. Stähr, 2009, S. 23, RdNr. 18. 
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Bei anderen Familien mit geringem Einkommen ergibt sich eine komplexe 

Vergleichsrechnung. Bei dieser wird der sozialhilferechtliche Bedarf einer 

Familie, dem tatsächlichen und bereinigten Nettoeinkommen gegenüber-

gestellt. Dem örtlichen Jugendhilfeträger obliegt dann im Rahmen einer 

Ermessensentscheidung die Feststellung, ob die Einkommensgrenze 

nach § 85 SGB XII überschritten wird oder die Einkünfte darunter bleiben. 

Übersteigt das Nettoeinkommen die Grenze in einer Höhe, die unterhalb 

des Elternbeitrages liegt, dann soll der Differenzbetrag übernommen 

werden. 49 

 

Zur Verdeutlichung ein exemplarisches Berechnungsbeispiel: 

 

Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII:  1.500 € 

Monatlich zu zahlender Elternbeitrag:       85 € 

. /. Bereinigtes Nettoeinkommen:  1.550 € 

Übernahme durch den Jugendhilfeträger (monatlich):      35 € 

 

Der Gesetzgeber räumt mit dieser Kostenbeteiligung gerade finanz-

schwächeren Familien die Möglichkeit ein, den Besuch von Kindertages-

stätten zu finanzieren. 

 

6.4.3 Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Der Bundesgesetzgeber hat zum 01. Januar 2011 die Einführung eines 

Leistungspaketes für Bildung und Teilhabe beschlossen. Entsprechende 

Regelungen ergingen mit der Neufassung der §§ 28 und 29 SGB II. Für 

Leistungsempfänger nach dem SGB XII wurden mit den §§ 34 und 34 a 

SGB XII eigenständige Vorschriften erlassen, die ebenfalls den Bedarf von 

Kindern für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben abdecken.  

                                            
49 Vgl. Stähr, 2009, S. 28, RdNr. 20. 
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Zusätzlich können Familien, die als Zuschuss zur Miete Wohngeld-

zahlungen oder einen Kindergeldzuschlag gemäß § 6 b Bundeskinder-

geldgesetz erhalten, die gleichen Unterstützungsleistungen beantragen.  

Beim Besuch von Kindertageseinrichtungen werden regelmäßig zu-

sätzliche Verpflegungskosten erhoben, sobald die Kinder eine Mahlzeit in 

der Tagesstätte einnehmen. Bisher gibt es nur bei einigen Städten Betreu-

ungsgutscheine oder Familienpässe, welche zu einer Reduzierung oder 

zum Wegfall der Essenspauschale führen. Den Neuregelungen folgend 

können jetzt nach § 28 Abs. 6 SGB II und § 34 Abs. 6 SGB XII 

Mehraufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung geltend 

gemacht werden. Eine Übernahme erfolgt jedoch ausschließlich für 

diejenigen Kosten, welche den festgeschriebenen Eigenanteil von einem 

Euro übersteigen. Die Berechnung der sozialhilferechtlichen Regelsätze 

beinhaltet diesen Betrag für die tägliche Verpflegung. Bei Inanspruch-

nahme in der Einrichtung kommt es zu einer Einsparung der häuslichen 

Verbrauchsausgaben. Deshalb ist der bezifferte Anteil von den Familien 

selbst aufzubringen.  

Der Bundesgesetzgeber sieht des Weiteren vor, dass Kosten für Ausflüge 

der Kindertageseinrichtungen zu übernehmen sind (§ 28 Abs. 2 SGB II 

und § 34 Abs. 2 SGB XII). Die Erstattungen erfolgen entweder als Sach- 

und Dienstleistungen in Form von personalisierten Gutscheinen oder 

werden unmittelbar an die Anbieter ausgezahlt. Die weiteren 

Ermäßigungen betreffen hauptsächlich schulische Bedarfe und fördernde 

Maßnahmen in der Freizeit. Die Bearbeitung der Anträge erfolgt für alle 

Leistungsempfänger bei den Sozialämtern oder den Jobcentern der Stadt- 

und Landkreise. Die Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Ge-

meinden beschränkt sich auf die Entgegennahme der Antragsunterlagen. 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bei der administrativen Ab-

wicklung und der Information der Betroffenen, stoßen die Leistungen 

allmählich auf wachsendes Interesse.50  

                                            
50 Vgl. Markus, 2011, S.8. 



Gebührengerechtigkeit beim Elternbeitrag kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen in Baden-Württemberg 

 

 38 

Trotz des zu erwartenden Verwaltungsaufwands wird die Situation ein-

kommensschwacher Familien verbessert und vor allem kommt die Unter-

stützung unmittelbar bei den Kindern an. 

  

6.4.4 Steuerliche Berücksichtigung 

Das Einkommenssteuergesetz (EStG) ermöglicht die steuerliche Berück-

sichtigung der Kinderbetreuungskosten. Die nachfolgenden Ausführungen 

beschränken sich auf die Grundsätze der zitierten Rechtsquellen. Auf die 

Betrachtung von komplexen Fallkonstellationen des Steuerrechts wird 

verzichtet. Die tatsächliche Reduzierung der Steuerlast hängt maßgeblich 

von den übrigen Einkommensverhältnissen ab. § 9 c EStG sieht für die 

Abzugsfähigkeit 3 unterschiedliche Komponenten vor, welche die jeweilige 

Steuerlast der Betroffenen reduzieren. Die Gemeinsamkeit besteht darin, 

dass Aufwendungen immer zu zwei Dritteln angesetzt werden. Der nach 

dieser Vorgabe errechnete steuermindernde Jahresbetrag darf 4.000 € für 

jedes Kind nicht überschreiten. Ansonsten bleiben die darüber liegenden 

Kosten unberücksichtigt.  

 

� Abzug wie Betriebsausgaben  

§ 9 c Abs. 1 EStG   

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, bei 

einem eigenen Gewerbebetrieb und bei selbständiger Arbeit 

werden die Kinderbetreuungskosten als zusätzliche Betriebs-

ausgaben angerechnet. Sofern die Eltern in häuslicher Gemein-

schaft leben, ist ein Abzug nur möglich, wenn beide Elternteile 

erwerbstätig sind. Zwingend notwendig ist außerdem, dass die 

Kinder das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder eine vor 

dem 25. Lebensjahr eingetretene Behinderung vorliegt.  
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� Abzug als Sonderausgaben bei Ausbildung, Behinderung oder 

Krankheit des Steuerpflichtigen  

§ 9 c Abs. 2 Satz 1 EStG  

Die soeben angeführten Voraussetzungen des Kindes sind 

identisch. Nach dieser Vorschrift können aber auch Betreuungs-

kosten Berücksichtigung finden, die wegen     

    einer Ausbildung,  

einer Behinderung  

oder einer mindestens 3-monatigen 

Krankheitsphase  

des Steuerschuldners anfallen.  

Im Falle des Zusammenwohnens muss eine dieser Ein-

schränkungen entweder bei beiden Elternteilen vorliegen oder ein 

Lebenspartner hat erwerbstätig zu sein. Dieser Regelung folgend 

wird keine Steuervergünstigung gewährt, sobald ein Tatbestand 

von einem Steuerschuldner erfüllt wird und die zweite Betreuungs-

person aus anderweitigen Gründen nicht arbeitet. Bei dieser 

Konstellation erwartet der Gesetzgeber die Übernahme der 

Kinderbetreuung durch den nicht erwerbstätigen und nicht einge-

schränkten Elternteil. 

 

� Abzug als Sonderausgaben für Kindergartenkinder  

9 c Abs. 2 Satz 4 EStG  

Für die Mehrzahl der Familien wird eher die nun anzusprechende 

Regelung von Interesse sein. Bezüglich der Elternbeiträge in 

Kindertageseinrichtungen können Sonderausgaben für alle Kinder 

im Alter von 3 bis 6 Jahren  angesetzt werden.  

Die Erwerbstätigkeit beider Elternteile im gemeinsamen Haushalt ist 

nicht notwendig. Die besondere Altersbeschränkung lässt aber eine 

Berücksichtigung der Kosten für die Kleinkindbetreuung der unter 3-

Jährigen ausdrücklich nicht zu. Hier sollte eine Anpassung des 

Einkommenssteuergesetzes erfolgen. 
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Einerseits ist anzumerken, dass die anfallenden Kinderbetreuungskosten 

erst nach Erstellung des Steuerbescheides im Folgejahr die Steuerlast 

senken. Tatsächlich sind die Elternbeiträge dann schon lange bezahlt. 

Andererseits können schon im laufenden Jahr Steuerfreibeträge durch die 

Finanzämter vermerkt werden, sodass von Anfang an ein höheres 

Einkommen zur Verfügung steht. 

 

7. Verfassungsrechtliche Einordnung 

Die angeführten Beispiele zur Bemessung der Elternbeiträge bekräftigen  

die bundesweiten Untersuchungen der eingangs genannten Studie 

Kindergarten-Monitor 2009/2010. Die „interregionale Vergleichbarkeit“ 

innerhalb von Deutschland ist nicht gewährleistet und deshalb wird hier 

etwas provokativ von einem „Kindergarten-Gebühren-Dschungel“ oder 

einem „bunten Gebührenflickenteppich“ gesprochen.51 Auch in Baden-

Württemberg bestehen ungleiche Erhebungsformen und die monatlich zu 

zahlenden Beträge weichen zum Teil deutlich voneinander ab. Jeder 

Einzelne vermag die Beobachtungen nach eigenen Vorstellungen zu 

bewerten. Es wurde aufgezeigt, dass zumindest Zweifel an der sozialen 

Ausgewogenheit innerhalb des Bundeslandes angebracht sind.  

Die maßgeblichen landes- und bundesrechtlichen Normen für den Bereich 

der Kinderbetreuung wurden ebenfalls vorgestellt. Bei der Betrachtung der 

rechtlichen Situation drängt sich die Frage auf, ob derartige Unterschiede 

nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Es wird der Eindruck erweckt, 

dass bei erhöhten Elternbeiträgen einer Gemeinde unter Umständen eine 

Missachtung des Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG vorliegen 

könnte. Dieses Grundrecht verlangt, wesentlich Gleiches gleich und 

wesentlich Ungleiches ungleich zu bewerten.  

 

                                            
51 Vgl. Anlage 16, Studie Kindergartenmonitor 2009/2010, Auszüge aus dem Bericht,  
    S. 5-6,19 und aus der Zusammenfassung der Ergebnisse, S. 5. 
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Bei Personengruppen liegt ein Verstoß gegen das Grundgesetz nur dann 

vor, wenn eine unterschiedliche Behandlung vorliegt, obwohl keine 

wesentlichen Umstände diese rechtfertigt.52 Der Gleichheitsgrundsatz wird 

demnach nur bei einer willkürlich ungleichen Behandlung von wesentlich 

gleichen Sachverhalten verletzt (Willkürverbot). Dieser Fall tritt ins-

besondere ein, sobald sich kein vernünftiger, aus der Natur der Sache 

ergebender Grund finden lässt, welcher eine Differenzierung oder die 

Gleichbehandlung rechtfertigt.53  

Dem örtlichen Satzungsgeber wird ein weitreichender Ermessens-

spielraum eingeräumt. Differenzierungen bei der Erhebung sind aus 

finanz-, sozial-, kulturpolitischen oder anderen sachlichen Erwägungen 

vertretbar. Dabei soll stets ein öffentliches Interesse vorliegen und 

sachliche Argumente begründen durchaus verschiedene Abgabensätze.54 

Gerade die Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse kann für ein 

Maß an sozialer Ausgewogenheit im Gemeindegebiet sorgen. Im Hoheits-

gebiet ist die Kommune für den Erlass von eigenen Rechtsvorschriften 

zuständig und gestaltet die Normen unter Beachtung der geltenden 

Gesetze. Die Gebührenpflichtigen unterstehen somit verschiedenen 

Gebietskörperschaften, die unterschiedliche Satzungen und Entgeltord-

nungen beschließen. Daher sind die Personengruppen nicht miteinander 

vergleichbar und folglich nicht gleich zu behandeln. Innerhalb der 

einzelnen Gemeinde müssen jedoch für identische kommunale 

Betreuungsangebote die gleichen Beträge erhoben werden.  

 

Die verfassungsrechtlich im Art. 6 Abs. 1 GG garantierte Förderungspflicht 

für Familien wird ebenfalls nicht tangiert. Der Staat ist nicht verpflichtet, 

jegliche finanzielle Belastung der Familie auszugleichen und muss auf 

andere öffentliche Belange Rücksicht nehmen.55  

                                            
52 Vgl. BVerfGE 97, 332, RdNr. 67. 
53 Vgl. Gössl, 2007, Kommentar § 2 KAG, S. 11. 
54 Vgl. Gössl, 2007, Kommentar § 2 KAG, S.10. 
55 Vgl. BVerfGE 97, 332, RdNr. 82. 
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Die Abgabenerhebungspflicht verpflichtet zum Ansatz von Elternbeiträgen. 

Mögliche Ermäßigungen berücksichtigen die finanziellen Verhältnisse der 

Familien in ausreichendem Maße.  

 

8. Schlussfazit 

Die Verfassungsmäßigkeit unterschiedlicher Erhebungsformen und ab-

weichender Beträge wurde erläutert. Als Lösungsansatz für eine 

„gerechtere“ Erhebung der Elternbeiträge innerhalb von Baden-

Württemberg sind detaillierte Absprachen zwischen den Gemeinden 

denkbar. Selbstverständlich sind die gebührenrechtlichen Regelungen 

trotzdem einzuhalten.  

Die Trägerverbände sollten für alle vorhandenen Angebotsformen 

entsprechende Beträge festlegen. Die aktuelle Fortschreibung der 

Landesempfehlung für die Kindergartenjahre 2011/12 und 2012/13 sieht 

moderate Erhöhungen der Elternbeiträge vor. Allerdings sind für die 

Ganztagesbetreuung weiterhin keine Vorschläge enthalten.56  

Natürlich wäre für eine Vereinheitlichung die Bereitschaft der Kommunen 

erforderlich, sich vollständig an die entsprechenden Empfehlungen zu 

halten. Noch intensivere Verhandlungen der kommunalen Spitzenver-

bände müssen stattfinden und die privaten Anbieter sowie kirchlichen 

Träger sollten die Vereinbarungen ebenfalls mittragen. Momentan 

bestehen innerhalb der Kommunen oftmals Absprachen, wonach sich alle 

Anbieter zur Erhebung einheitlicher Elternbeiträge verpflichten. Diese 

Einigungen werden sich aber höchstwahrscheinlich nicht auf das ganze 

Bundesland ausdehnen lassen. In Baden-Württemberg gibt es derzeit 

1.101 Gemeinden.57  

                                            
56 Vgl. Anlage 17, Mitteilung Gemeindetag, Fortschreibung der Landesempfehlung, 2011. 
57 Vgl. Anlage 5, Verzeichnis Große Kreisstädte und Nachweis Anzahl der Gemeinden, 
    URL: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Profil/GrafikenImages/   
    Gemeindetabellen/GSGK1-5_G09.pdf#search=Gro%C3%9Fe+Kreisst%C3%A4dte;   
    http://www.gemeindetag-bw.de/php/index.php?d=0&action=vorstellung&id=1    
    [06.07.2011]. 
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Die eigenen Interessen, die finanziellen Voraussetzungen und die 

kommunalpolitischen Ziele sind oftmals verschieden. Vereinzelt wird im 

Rahmen einer aktiven Familienförderung mit niedrigen bzw. kostenfreien 

Betreuungsplätzen geworben. Die jeweilige Gemeinde soll als Lebens-

mittelpunkt für Familien interessant werden. Trotz der aufgezeigten 

Schwierigkeiten und der Selbstverwaltungsgarantie, bedürfen aber 

zumindest die grundlegenden Gebührenmaßstäbe einer Vereinheitlichung. 

Nur auf diesem Wege können für alle Familien gleiche Rahmen-

bedingungen geschaffen werden.  

Bildung wird als Investition in das Humankapital angesehen und ist nicht 

als Konsum zu verstehen.58 Der finanzielle Aufwand für frühkindliche 

Erziehung in Kindertageseinrichtungen zahlt sich aus, da dieser die 

persönliche Entwicklung der Kinder fördert und hinterher bessere 

schulische Leistungen folgen. „Lieber früh investieren als später 

reparieren“.59 Dieses treffende Zitat unterstreicht, dass nicht nur das 

einzelne Kind, sondern die gesamte Gesellschaft von Investitionen in die 

Kinderbetreuung profitieren kann. Bei einer ausgewogenen und um-

fassenden frühkindlichen Bildungspolitik werden in späteren Jahren 

weniger Transferleistungen durch den Staat zu tätigen sein.  

Die erforderliche Vereinheitlichung oder zumindest eine Annährung der 

bestehenden Regelungen fordert vom Gesetzgeber zukünftig bedachte 

Entscheidungen. Bei den nötigen Beratungen der kommunalen Spitzen-

verbände und der Trägerverbände wird ein hohes Maß an Verhandlungs-

geschick von den Verantwortlichen abverlangt.  

 

Die Struktur der Elternbeiträge unterliegt einem ständigen Wandlungs-

prozess, um der Forderung nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

dauerhaft gerecht zu werden. 

 

 

                                            
58 Vgl. Dohmen, 2006, S. 70. 
59 Vgl. Dohmen, 2006 S. 8, 70. 
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Großen Kreisstädte 2010/2011

Große Kreisstadt
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-

Erhebung
für 11 

Monate im 

Erhebung
für 12 

Monate im 

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

 
Besonderheiten

Regel-
gruppen

verlängerte
Öffnungs-

Ganztages-
betreuung

ja nein

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Große Kreisstadt
Erhebung Benutzungs-

verhältnis
Benutzungsver-

hältnis
Monate im 

Jahr
Monate im 

Jahr

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

bei mehreren Kindern in der 
Einrichtung (Kinder gleichzeitig)

solange Kindergeld für 
Geschwisterkind gezahlt wird 

(Kindergeld)

Besonderheiten
gruppen

Öffnungs-
zeiten

betreuung
ja nein

Aalen P/E-GT X X Kinder U 18

9 Stufen/verst. Eink. bis 1075 - 
über 2660 Abzug von 50 € bei 

GT, da Essens-
pauschale im Betrag enthalten

87 108 93-293 X

Achern P X X Kinder U 18 87 96 173 X
Albstadt P X X Kinder U 18 77 92 X

Backnang P X X bis 50 % Kinder U 18 81 95 136 X
Bad Mergentheim P X X Kinder U 18 92 106 X

Bad Rappenau P X X Kinder U 18 79 98 175 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Bad Rappenau P X X Kinder U 18 79 98 175 X

Balingen P X X Kinder U 18

kein Beitrag Regelgruppe im 
1. Jahr. Bei anderen 

Betreuungsformen Betrag 
abziehen.

87 109 174 X

Biberach P X X Kinder U 18 87 172 X

Bietigheim-
Bissingen

P X X bis 50 % Kinder gleichz.
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

82 220 X

Böblingen P X X Kindergeld 62 72 103 X
Bretten P X X Kinder U 18 95 114 X

Bruchsal keine keine Einrichtung X
Bühl P X X Kinder gleichz. Zuschlag VÖ: 16 € 73 89 199 X

Calw E X X Kinder gleichz.
5 Stufen,Brutto

bis 15000 - über 55000
58-123 129-363 X

Crailsheim P X X Kinder U 18 87 93 122 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Crailsheim P X X Kinder U 18 87 93 122 X

Ditzingen P/E-GT X X 30 % GT Kinder U 18

6 Stufen/Netto bis 1200 - über 
2900

Abzug von 50 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten

84 115 151-335 X

Donaueschingen P X X 40% Kinder U 18 95 119 235 X
Ehingen P X X Kinder U 18 87 108 241 X

Ellwangen P/E-GT X X X iVm 
BetrGutsch.

Kinder U 18
Erm. BetrGutsch zwischen 

50 und 600 € jährl.
87 104 173-230 X

Emmendingen P X X 10% Kinder gleichz.
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

83 103 185 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Großen Kreisstädte 2010/2011

Große Kreisstadt
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)
solange Kindergeld für 

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

ja nein

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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verhältnis hältnis Jahr Jahr Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

solange Kindergeld für 
Geschwisterkind gezahlt wird 

(Kindergeld)

Eppingen P/E X X Kinder U 18
untersch.Berechn.

Stadtteile 4 Stufen, Netto
bis 1400 - über 2400

74-115 89-130 X

Esslingen P/E-GT X X 20% Kindergeld
Abzug von 53 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

95 118 44-307 X

Ettlingen P X X 10% Kinder gleichz. 101 X

Ermäßigung in 4 Stufen nach 

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Fellbach P/Erm. X X Kindergeld
Ermäßigung in 4 Stufen nach 

Brutto
73 X

Filderstadt P X X Kinder U 18
Abzug von 66 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

118 137 150 X

Freudenstadt P X X Kinder U 18 95 210 X
Friedrichshafen P X X Kinder gleichz. 84 102 146 X

Gaggenau P X X Kinder gleichz. 86 107 X

Geislingen E X X Kinder U 18
4 Stufen, Brutto bis 24300 - 

über 65000
69-95 79-105 105-299 X

Giengen P X X Kinder U 18 95 109,30 218,50 X

Göppingen P X X Kinder U 18 proz. Abschläge 
bei Kinderermäßigung

80 92 124 X

Heidenheim P X X 20% Kinder U 18 82 102 168 X
Herrenberg P X X Kindergeld 92 101 209 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Herrenberg P X X Kindergeld 92 101 209 X
Hockenheim P X X Kinder U 18 95 119 238 X

Horb P X X Kinder U 18 alleinerz. Ermäßigung 92 115 205 X

Kehl P X X Kinder gleichz. 74 84 142 X

Kirchheim 
unter Teck

P/Erm. X X Kindergeld
Abzug von 86 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

92 96 89-178 X

Konstanz P X X Kinder U 18
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

71 90 159 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Großen Kreisstädte 2010/2011

Große Kreisstadt
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)
solange Kindergeld für 

Geschwisterkind gezahlt wird 

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

ja nein

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Elternbeiträge) Geschwisterkind gezahlt wird 
(Kindergeld)

Kornwestheim P X X
eine Stufe Kinderer-

mäßigung
Kinder U 18

Abzug von 50 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten
88 101 286 X

Lahr P X X Kinder U 18

Prozentuale Abschläge nach 
Anzahl der Familien-

angehörigen.
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

73 92 182 X

Leimen P X X Kinder U 18 87 109 X

Leinfelden-
Echterdingen

P X X Kinder U 18 95 111 190 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Leinfelden-
Echterdingen

P X X Kinder U 18 95 111 190 X

Leonberg P/Erm. X X 50% Kinder U 18
Abzug von 67 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

87 108,75 185 X

Leutkirch keine keine Einrichtung X
Lörrach P X X Kinder gleichz. 86 X

Ludwigsburg P X X Kinder U 18 95 111 175, 197 X

Metzingen E X X Kinder gleichz.

3.000 Abzug
Kinderfreibetrag
5 Stufen, Brutto

bis 15000 - über 45000

35-127 72-263 X

Mosbach P X X 50 % Kinder gleichz. nur eine städt. Einr. 82 85 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Mosbach P X X 50 %
2. Kind frei

Kinder gleichz. nur eine städt. Einr. 82 85 X

Mössingen P/Erm. X X Kindergeld Minus 30 % bei unter 
1250 Netto

95 121 157, 262 X

Mühlacker E X X Kindergeld

Es gibt als städt. Angebot 
nur den Ganztages-

kindergarten.
12 Stufen, Brutto

bis 750 - über 4500

90-345 X

Nagold P X X
eine Stufe Kinderer-

mäßigung
Kinder U 18

Abzug von 50 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten
80 102 217 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Großen Kreisstädte 2010/2011

Große Kreisstadt
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)
solange Kindergeld für 

Geschwisterkind gezahlt wird 

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

ja nein

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Elternbeiträge) Geschwisterkind gezahlt wird 
(Kindergeld)

Neckarsulm P X X Kinder U 18 60 70 100 X

Nürtingen E X X Kindergeld

3.000 Abzug
Kinderfreibetrag
4 Stufen, Brutto

bis 15000 - über 47000

62-111 124 - 223 X

Oberkirch P/E-GT X X Kinder U 18 69 74 51-270 X

Öhringen P X X Kinder U 18
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

95 103 160 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Offenburg P X X
10 % bis

67 % Essen
Kinder U 18 80 100 150 X

Ostfildern E X X Kindergeld

6 Stufen, Brutto bis 21.000 - 
über 62.000

Abzug von 50 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten

49-129 130 - 268 X

Radolfzell P/Erm. X X Kinder gleichz. Erm. Einkommen bis 3.067 81 X

Rastatt P X X Kinder U 18
Abzug von 52,60 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten
87 95 157,40 X

Abzug von 50 € bei GT, da 

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Ravensburg P X X Kinder U 18
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

95 114 273 X

Remseck P X X Kinder U 18
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

95 111 205 X

Reutlingen E X X Kinder U 18
Kinder gleichz.

5 Stufen, Brutto
bis 15000 - über 45000

42-154 65-388 X

Rheinfelden E X X Essen Kinder U 18
6 Stufen, Brutto

bis 21000 - über 62000
40-87 50-109 83-182 X

Rheinstetten P X X Kinder gleichz. 75 81 177 X
Rottenburg P X X X Kinder U 18 11 Mo = RG, 12 Mo = GT 85 102 189, 231 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)
solange Kindergeld für 

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

ja nein

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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verhältnis hältnis Jahr Jahr Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

solange Kindergeld für 
Geschwisterkind gezahlt wird 

(Kindergeld)

Rottweil P/E-GT X X X 40% Kinder gleichz.

11 Mo = RG/VÖ,
12 Mo = GT

16, 5 % Brutto mind. 197, 
höchstens 385.

Abzug von 50 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten

87 105 147-335 X

Schorndorf P/Erm. X X Kindergeld 87 101 182, 257 X

Schramberg P X X Kinder U 18
GT Erm. 

bei unter 18000 jährlich
95 109 182 X

Schwäbisch 
Gmünd

P X X Kinder U 18
Abzug von 60 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 95 109, 127 145, 200 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Gmünd
P X X Kinder U 18 Essenspauschale im Betrag 

enthalten
95 109, 127 145, 200 X

Schwäbisch Hall P X X Kinder U 18
Abzug von 100 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten
73

113
bei 8h

270 X

Schwetzingen P X X Kinder U 18
Abzug von 55 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

85 110 193 X

Sindelfingen P X X bis 50 % Kinder U 18 78 96 132 X
Singen 

(Hohentwiel)
P X X Kinder gleichz. 89 112 160 X

Sinsheim P X X Kinder U 18 95 95 215 X

Stutensee P X X Kinder gleichz.
Abzug von 30 € bei GT, 

da Essenspauschale im Betrag 
enthalten

83 125 190 X

Tübingen E X X Kinder U 18
8 Stufen Brutto

20.000 - über 70.000 
63-250 76-296 102 - 365 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Tübingen E X X Kinder U 18
20.000 - über 70.000 

63-250 76-296 102 - 365 X

Tuttlingen P/E-GT X X
immer 
40%

Kinder U 18
5 Stufen, Brutto bis 15000 - 

über 60000
87 87 118-252 X

Überlingen P X X Kinder gleichz. 77 90 182 X
Vaihingen P/E-GT X X Kinder U 18 87 109 200-500 X
Villingen-

Schwenningen
P X X Kinder U 18 alleinerz. Ermäßigung 67 85 164 X

Waiblingen E X X Kinder gleichz.

6 Stufen, Brutto
bis 15500- über 64000, Abzug 
von 50 € bei GT, da Essens-

pauschale im Betrag enthalten

36-107 42-128 29-186 X

Waldkirch P/E-GT X X Kinder U 18
7 Stufen, Netto

bis 1400 - über 2900
100 120 160 - 285 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Großen Kreisstädte 2010/2011

Große Kreisstadt
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 

Auswirkungen auf die 

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)
solange Kindergeld für 

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

ja nein

Elternbeiträge monatl./€
bei einem Kind

Zukauf von
Betreuungs-

stunden möglich

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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verhältnis hältnis Jahr Jahr Auswirkungen auf die 
Elternbeiträge)

solange Kindergeld für 
Geschwisterkind gezahlt wird 

(Kindergeld)

Waldshut-
Tiengen

P X X Kinder U 18 95 119 232 X

Wangen P X X Kinder gleichz. 95 109 167 X
Weil am Rhein P X X Kinder gleichz. 89 109 258 X

Weingarten keine keine Einrichtung X

Weinheim P X X Kinder U 18 87 100
bei 6h

173 X

Weinstadt P X X Kinder gleichz.

alleinerz. Ermäßigung
Abzug von 50 € bei GT, da 

Essenspauschale im Betrag 
enthalten

89 101, 127 115 X

Wertheim P X X Kinder gleichz. 80 96 172 X
Wiesloch P X X Kinder U 18 95 109, 118 202, 231 X

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen

Wiesloch P X X Kinder U 18 95 109, 118 202, 231 X

Winnenden P/E-GT X X Kinder U 18
17 Stufen, Netto

bis 1000 - über 4750
95 95 95 - 412 X

Summen

P: 61
P/Erm.: 6
E: 10
P/E-GT: 10
keine: 3
P/E: 1

50 38 18

Kinder U 18: 55
Kinder gleichz.: 22
Kinder U 18 
und Kinder gleichz.: 1
Kindergeld: 10

26 65

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

P/E-GT: Pauschale Beträge; Ganztagesbetreuung nach dem Einkommen

keine: keine Tageseinrichtung in städtischer Trägerschaft

P/E: nach dem Einkommen und pausch.Beträge/unterschiedl. nach Stadtteilen
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Anlage 2: Ausarbeitung zu den Elternbeiträgen der Stadtkreise 2010/2011

Stadtkreis
Arten der
Erhebung

privatrecht-
liches 

Benutzungs-
verhältnis

öffentlich-
rechtliches

Benutzungsver-
hältnis

Erhebung
für 11 

Monate im 
Jahr

Erhebung
für 12 

Monate im 
Jahr

Familien-
pass

(Eintrag, wenn 
Familienpass mit 
Auswirkungen auf 
die Elternbeiträge)

Geschwisterkindermäßigung
bei mehreren Kindern unter 18 

(Kinder U 18)
bei mehreren Kindern in der 

Einrichtung (Kinder gleichzeitig)

Besonderheiten
Regel-

gruppen

verlängerte
Öffnungs-

zeiten

Ganztages-
betreuung

Anmerkungen

Badisches Modell

Elternbeiträge monatl./€ 
bei einem Kind

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen
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Baden-Baden P X X Kinder gleichz.
Badisches Modell

aus Kostengründen
beibehalten

86 104 159
Familienpass keine

Ermäßigung

Freiburg P/Erm. X X Kinder gleichz.
Erm. Einkommen je
nach Kinderanzahl

5 h, 85
6 h, 105

125 185

Heidelberg E X X

X 
letztes 

Jahr frei
kostenloses

Essen

Kinder gleichz.

Betreuungsgutscheine 
keine großen 
Untersch.zur 

Kleinkindbetreuung

62 - 113 82 - 279 98-295
Brutto

5 Stufen bis 1850 - über 4910
genau nach Stunden

X
beitragsfreier 

RegelKiGa! unter 3 wird Beträge Kleinkind-

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

Heilbronn E X X
X

Erm. Essen
Kinder U 18

RegelKiGa! unter 3 wird 
nach Einkommen 

berechnet.

95 108 147
Beträge Kleinkind-

betreuung

Karlsruhe P X X Kinder gleichz.
große Sprünge
Kleinkindbetr. + 

Ganztagesbetreuung
65 75 133,30

Familienpass keine Ermäßigung 
Abzug von 60,70 € bei GT, da 
Essenspauschale im Betrag 

enthalten

Mannheim P X X X Kinder U 18 Betreuungsgutscheine 88 107 185

Pforzheim E X X X Kinder U 18
prozentuale Abschläge 

nach
Einkommensgruppen

Beitragsrechner im Internet:
http://www.pforzheim.de/uploads/m

edia/Beitragsrechner_3_bis_6-
J%C3%A4hrige_01.pdf

Netto-Einkommen

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen

Einkommensgruppen
Netto-Einkommen

6 Stufen bis 1250 - über 2500
genau nach Stunden

Stuttgart P X X X Kinder U 18
Familienkarte, genaue

Beträge, Erm. 
Familienpass

88  - 117
eigene Tarife für 

Familienpass

Ulm E X X Kinder U 18

Prozentsätze, die mit
Einkommen 
multipliziert

werden.

monatl. Netto-Einkommen
6 Stufen = %-Sätze
werden multipliziert

Arten der Erhebung

P: Pauschale Beträge nach der zeitl. Inanspruchnahme

P/Erm.: Pauschale Beträge mit Ermäßigung nach dem Einkommen 

E: nach dem Einkommen
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Anlage 2: Auszug UMFRAGE STÄDTETAG "ABGABEN 2011"  

Städt.

übersendet von der Stadt
Ettlingen (ohne die angeführten 
Anlagen) Anmerkung: Nicht alle 

Städte haben an der Umfrage 
teilgenommen

Grup-

pe Städtenamen 3.4  Unter 3-jährige K. 3.6  Höhe richtet sich   
einheitliche Sätze Einkommensabhängigkeit einheitlich e Sätze Einkommensabhängigkeit einheitliche Sätze einheitliche Sätze Einkommensabhängigkeit  3.6.1  3.6.2 3.6.3

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind € 3. Kind € 4. Kind € 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind € 3. Kind € 4. Kind € 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind € 3. Kind € 4. Kind € Höhe normaler erhöhter 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind € 3. Kind € 4. Kind € Höhe Zahl d. im Kinder- Zahl d. Kinder in Einkommen der  3.7.1  3.7.2  3.8.1  3.8.2  3.8.3  3.8.4 
€ € € € niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. € € € € niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. € € € € niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. ja nein €/Monat Betrag Berag € € € € niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. niedr. höchst. ja nein €/Monat garten  betr. Kinder d. Fam. unter 18 J. Erziehungsber. 11 Mon. 12 Mon. Regelkind. verl. Öffnungsz. Ganztagsb. Kleinkindbetr.

A Baden-Baden 86 42 0 0 104 63 0 0     159 118 0 0  x 262 221 0 0 x x 10,0% 10,0% 13,0% 13,0%

A Freiburg im Breisgau 64 85 38 51 30 38 30 38 x 128 170 77 102 60 77 60 77 x x x x 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

A Heidelberg x 51,00 x x 51,00 x x x 12,0%

A Heilbronn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 50,00 x 95 367 72 280 48 185 x 50,00 x x x 0,0% 0,0% 0,0% 15,0%

A Karlsruhe 65 75 194 52 31 31 x 60,70 x 278 52 31 31 x 60,70 x x 12,0% 15,0% 17,9% 13,3%

A Mannheim  x 50,00 x x 50,00 x x 15,5% 10,8%

A Pforzheim 56 113 51 102 42 85 42 85 x x x x

A Stuttgart  88 66 32 29 88 66 32 29 117 88 42 29 x 65,00 x 167 138 92 88 x 65,00 x x 5,6% 5,0% 11,7% 6,8%

A Ulm an der Donau 37 129 34 95 28 59 51 181 51 146 48 112 88 285 92 260 97 226 x 100 354 110 312 116 271 x x x x x 16,0% 18,0% 21,0% 14,0%

B Aalen 87 66 44 15 108 82 55 18 143 343 107 210 77 159 77 159 x 50,00 x 172 131 88 28 143 343 107 210 77 159 77 159 x 50,00 x x x x x

B Achern X 65,00

B Albstadt 77 59 47 0 92 71 47 0 x 70,00 x x x 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

B Backnang 81 62 41 14 95 72 49 16 136 103 69 23 x 120 91 62 21  x x 0,0% 9,4% 0,0% 9,4%

B Bad Mergentheim 92 70 47 16 106 81 55 19 x 56,50 x x 42,50 x x 15,0% 15,0% 12,0% 10,0%

B Bad Rappenau 79 60 40 13 98 75 50 16 175 120 80 26 x 64,00 x 158 120 80 26 64,00 x x

B Balingen 87 66 44 0 109 83 55 0 174 132 88 0 x 50,00 x x x 17,0% 17,0% 17,0% 17,0%

B Biberach an der Riß 87 66 44 15 87 66 44 15 55 285 x 60,00 x 185 450 125 310 x 30,00 x x  x 13,0% 13,0% 37,0% 27,0%

B Bietigheim-Bissingen 82 41 0 0 270 135 135 135 x x 320 160 160 160 x x x 36,0% 40,0% 40,0%

B Böblingen 62 47 31 11 72 55 36 12 x 65,00 x x 65,00 x x 10,2% 10,2% 10,2% 9,5%

B Bretten 95 72 48 16 114 86 58 19 x x 11,4%

B Calw 58 123 52 107 47 91 58 123 52 107 47 91 129 363 107 298 85 232 x x x x x 18,0% 18,0%

B Crailsheim 122 92 62 21 x x x x x 14,0% 14,0% 15,0% 12,0%

B Ditzingen 84 64 43 15 156 385 140 347 125 309 109 270 x x 206 185 163 133 x 40,00 x x 34,0% 30,0% 30,0% 25,0%

B Donaueschingen 95 72 48 16 119 91 60 21 235 173 118 48 x x x x

B Ehingen (Donau) 87 66 44 15 87 66 44 15 241 205 168 118 x 77,00 x x 77,00 x x x 11,2% 11,2% 11,2% 20,4%

B Ellwangen (Jagst) 87 66 44 15 104 79 53 18 173 230 107 142 88 88 54 54 x 45,00 x 333 366 217 250 178 178 134 134 x 45,00 x x x 17,0% 18,0% 29,0% 24,0%

B Emmendingen 83 42 42 42     103 52 52 52 235 118 118 118 x x 420 210 210 210 x x x 15,0% 15,0% 20,0% 20,0%

B Eppingen 74 115 53 94 31 72 0 51 89 130 68 109 46 87 15 66  x 147 231 103 185 61 143 0 118 x x x x 12,0% 12,0% 11,0%

B Esslingen am Neckar 58 73 44 55 30 37 10 12 73 91 55 69 37 46 12 15 97 360 75 329 69 299 63 277 x 53,00 x 97 360 75 329 69 299 63 277 x 53,00 x x x x x

B Ettlingen 101 10 10 10 x x x x 11,0%

B Fellbach x 72,00 x x 72,00 x x x 13,3% 18,9%

B Filderstadt 118 88 59 18 128 96 64 19 206 171 136 87 x 66,00 x 281 211 141 42 x x x 33,9% 33,9% 34,0% 39,2%

B Friedrichshafen 84 64 43 13 x 81,40 x 126 96 65 19 x 54,20 x x x x

B Gaggenau 86 46 0 0 107 58 0 0 x 257 257 257 257 x x

B Geislingen an der Steige 69 95 52 90 34,5 85,5 14 34 79 105 62 100 45 96 24 44 105 299 95 270 84 240 34 96 x 63,40 x 136 374 122 337 109 300 43 120 x 50,00 x x x 11,0% 11,0% 21,0% 23,0%

B Göppingen 80 64 40 24 92 73 46 28 x x 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

B Heidenheim an der Brenz 82 54 42 14 102 66 53 18 x 50,00 x x 50,00 x x

B Hockenheim 95 72 48 16 119 90 60 20 238 175 108 44 x 51,00 x x 51,00 x x

B Kehl am Rhein 47 74 29 50 0 0 0 0 57 84 39 55 39 55 39 55 101 152 65 101 65 101 65 101 x 40,00 x 94 240 69 168 69 168 69 168 x x x

B Kirchheim unter Teck 48 95 36 72 24 48 0 0 48 95 36 72 24 48 0 0 175 264 154 221 131 176 86 86 x 86,00 x 264 441 221 356 176 266 86 86 x 86,00 x x x x 14,0%

B Konstanz 72 31 209 172 119 x x 288 222 162  x x x 13,0% 16,0% 16,7%

B Kornwestheim 88 67 45 15 88 17 11 4 101 80 58 28 101 30 24 17 336 255 163 163 93 168 93 93 93 x x 401 290 214 214 122 201 122 122 122 x   x x x x 13,8% 13,8% 13,8% 26,1%

B Lahr 20 80 20 82 20 82 20 82 27 111 27 111 27 111 27 111 58 232 58 232 58 232 58 232 x 50,00 49 330 49 330 49 330 49 330 x  50,00 x x x x 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

B Leimen 87 66 44 15 258 191 129 52 x 44,00 x x 15,0% 12,0%

B Leinfelden-Echterdingen 95 72 48 16 111 84 56 19 190 144 96 33 x 68,90 x 238 180 121 41 x 68,90 x x

B Leonberg 87 66 44 15 109 83 55 19 150 313 x 67,00 303 487 x 67,00 x x x x 10,0% 12,0% 29,0% 20,0%

B Lörrach 86 48 0 0 86 48 0 0 x x 18,0% 18,0%

B Ludwigsburg 95 72 48 16 x 60,00 x x 60,00 x x 24,0%

B Metzingen 35 127 26 96 17 64 9 32 35 127 26 96 17 64 9 32 72 263 54 197 36 131 18 66 x 80,00 x 44 403 33 303 22 202 11 101 x 80,00 x x x x 13,0% 11,5% 10,0% 10,0%

B Mosbach 82 50 0 0 85 56 0 0 x x 18,4% 18,4%

B Nagold 80 60 40 30 102 79 56 26 267 243 220 190 168 168 168 168 x x x x x x 18,7%

B Neckarsulm 60 45 30 0 60 45 30 0 70 50 35 0 x 60,00 x 72 54 36 0 x 60,00 x x x

B Nürtingen 62 111 45 85 29 57     62 111 45 85 29 57 124 223 90 170 59 113 59 113 x 50,00 x 186 334 135 255 88 170 88 170 x 50,00 x x x 14,2% 14,2% 14,7% 14,7%

B Oberkirch 15 87 17 97 51 270 x 40,00 x 48 190 x 40,00 x x x 13,0%

B Offenburg 80 80 80 80 56 72 40 48 24 32 8 16 100 100 100 100 70 90 50 60 30 40 10 20 150 150 150 150 105 135 75 90 45 60 15 30 x 50,00 x 369 369 369 369 258 332 185 221 111 148 37 74 x 50,00 x x x x

B Öhringen 95 72 48 16 103 76 51 19 x x 281 208 141 57 x x x

B Ostfildern 49 129 38 99 25 65 8 21 180 318 152 257 121 191 81 103 x x 270 512 221 405 167 289 97 135 x x x x 9,2% 13,9% 18,1%

B Radolfzell am Bodensee 81 43 81 43 309 197 0 99 278 74 161 x x 13,5% 21,2%

B Rastatt 87 66 44 15 95 72 48 16 210 172 132 79 x 52,60 x 368 292 212 107 x 52,60 x x

B Ravensburg

B Reutlingen 42 154 32 116 21 77 0 0 42 154 32 116 21 77 0 0 106 338 79 291 53 194 26 97 x 70,00 x 42 154 32 116 21 77 0 0 x 70,00 x x x

B Rheinfelden (Baden) 22 87 22 70 22 56 22 45 27 109 27 88 27 71 27 57 43 182 43 146 43 117 43 94 x x 99 430 99 344 99 276 99 221 x x x 15,6%

B Rottweil am Neckar 87 55 87 55 87 55 197 385 x x 150 95 x x
Familien-

passermäßigung 11 13,0% 16,0% 30,0% 15,0%

B Schorndorf 87 66 44 0 101 77 51 0 258 196 131 45 x x 182 138 92 31 x x x x 9,0% 9,0% 9,0% 9,0%

B Schwäbisch Gmünd x 60,00 x x 60,00 x x x 15,0%

B Schwäbisch Hall 370 320 x 100,00 x x x x

B Schwetzingen 85 51 4 165 144 57 248 257 57 x 55,00 169 118 57 x 55,00 x x 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

B Sigmaringen 87 66 44 15 87 66 44 15 149 113 75 26 x 56,00 x 106 81 54 18 x 56,00 x x

B Singen (Hohentwiel) 89 49 0 0 144 80 0 0 160 88 0 0 x 77,00 x 330 198 0 0 x 77,00 x x 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

B Sinsheim 95 115 72 92 48 68 16 23 95 115 72 92 48 68 16 23 215 240 153 178 95 120 23 48 x x 183 237 133 187 86 140 27 81 x x x 16,0% 16,0% 16,0%

B Stutensee 83 50 0 0 220 195 0 0 x 30,00 x x 30,00 x x 26,0% 28,0% 33,0% 23,0%

B Tübingen x 80,00 x 48 416 30 388 10 361 0 333 x 80,00 x x x 14,6% 14,6% 14,6% 14,6%

B Tuttlingen 87 66 44 15 87 66 44 15 122 261 91 198 92 132 21 45 x 155 115 77 31 190 329 141 247 95 165 37 61 x x x 13,3% 13,3% 8,8% 0,5%

B Überlingen am Bodensee 79 39 0 0 90 64 0 0 182 106 0 0 x x x

B Vaihingen an der Enz 87 66 44 15 109 83 55 19 200 500 200 200 200 200 200 200 x x 200 500 200 200 200 200 200 200 x x x x x 17,0% 17,0% 22,0% 22,0%

B Villingen-Schwenningen 67 52 37 20 85 68 47 26 x x x x x 17,0% 14,0% 17,0% 8,0%

B Waiblingen 36 107 18 53 0 0 0 0 42 128 21 64 0 0 0 0 79 236 40 118 0 0 0 0 x 96 288 48 144 0 0 0 0 x x x 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

B Waldkirch im Breisgau 100 80 50 50 120 90 60 60 160 285 125 220 80 145 80 145 x 60,00 x x 60,00 x x x 18,0% 13,0% 21,0% 15,0%

B Waldshut-Tiengen x   15,0% 13,0% 22,0% 20,0%

B Wangen im Allgäu 95 72 48 16 109 83 55 19 137 132 88 30 x 62,00 x 173 132 88 30 x x x x 1,5% 11,5% 11,5%

B Weil am Rhein 89 57 0 0 109 73 0 0 258 174 117 0 x 50,00 x 387 261 175 0 x 50,00 x x 24,1% 23,3% 21,5%

B Weinheim 87 66 44 15 100 76 50 18 173 132 89 31 x 48,00 x 370 277 185 74 x 42,00 x x 16,0%

B Weinstadt x 50,00 x 10,4% 10,4% 10,4% 10,4%

B Wertheim 80 72 48 16 96 86 58 19 172 164 140 108 x x 200 148 99 40 x x x

B Winnenden 95 72 48 16   95 72 48 16   95 412 75 324 53 224 53 224 x 63,00 x 190 144 96 32 x x x
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siehe Anlage siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

(siehe Krippe)

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

3. Elternbeiträge in städt. Kindergärten

an den Betriebsausgabean 
3.7 Elternbeiträge

in altersgem. Gruppen 3.3.5 Kosten d. Verpflegung 3.5.5 Kosten d. Verpflegung

Fortsetzung - 3. Elternbeiträge in städt. Kindergärten

Einkommensabhängigkeit

Fortsetzung - 3. Elternbeiträge in städt. KindergärtenFortsetzung - 3. Elternbeiträge in städt. Kindergärten

3.5  Höhe des Elternbeitrags bei Kleinkindbetreuung  (Krippe)

siehe Anlage siehe Anlage

2. Kind €

3.3  Höhe des Elternbeitrags bei Ganztagsbetreuung

in Betrag enthalten

siehe Anlage siehe Anlage

in Betrag enthalten

3.8  Deckungsgrad aus Elternbeiträgen
  werden erhoben

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlagesiehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

3.1  Höhe des Elternbeitrags in Regelkindergärten

2. Kind € 2. Kind € 2. Kind €

3.2 Höhe der Elternbeiträge in Kindergärten mit ver längerten Öffnungszeiten

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

abzüglich 30%

wie Kleinkindbetreuung

siehe Anlage siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage

siehe Anlage
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Kinder- und Jugendhilfe / Kindertagesbetreuung
11 Tageseinrichtungen für Kinder
In Baden-Württemberg bestanden am 01.03.2010 insgesamt 8 153 Tageseinrichtungen für Kinder, das sind Kindergärten,
altersgemischte Einrichtungen, Krippen und Horte. Die Gesamtzahl der Kindertageseinrichtungen hat sich somit gegenüber der
letzten Erhebung 2009 (damals 8 004 Einrichtungen) leicht erhöht.

Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg / Tageseinrichtungen fü... http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/GesundhSozRecht/Landesd...
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41 Prozent der Kindertageseinrichtungen haben öffentliche Träger, also die Städte und Gemeinden. Bei den freien Trägern
dominieren die kirchlichen Träger: 23 Prozent der Einrichtungen haben Träger der Caritasverbände oder anderer katholischer
Träger, 20 Prozent der Diakonie oder anderer evangelischer Träger. Die restlichen 16 Prozent verteilen sich auf verschiedene,
meist kleinere Träger, darunter sind beispielsweise die Vereine von Elterninitiativen.

« Inhalt | Erläuterungen | weiter »

Kindertageseinrichtungen am 1.3.2010 nach Trägern

Träger Anzahl der Einrichtungen in Prozent

öffentliche Träger 3.385 41,5

katholische Träger 1.867 22,9

evangelische Träger 1.602 19,6

sonstige freie Träger 1.299 15,9

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011
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 >> Verfahren, Formulare, Onlinedienste >> Auswahl: K >> Kindertageseinrichtungen (Finanzielle Hilfe)

Ermäßigung oder Übernahme der Gebühr für
Kindertageseinrichtungen

Zur Anzeige der zuständigen Dienststelle wählen Sie bitte einen Ort

Zuständige Stelle

das örtliche Jugendamt

Jugendamt ist,

wenn Sie in einem Stadtkreis wohnen: die Stadtverwaltung

wenn Sie in einem Landkreis wohnen: das Landratsamt

Hinweis: Die Städte Konstanz, Rastatt, Villingen-Schwenningen und Weinheim nehmen die Aufgaben als örtlicher

Träger der Jugendhilfe selbst wahr.

 

Ort wählen

Geben Sie hier einen Ort an. Für diesen Ort liefert service-bw genau die Informationen und Anlaufstellen, die Sie brauchen.

 

Hilfe & Tipps

Hilfe zur Suche

Hilfe

Verwaltungsbegriffe erklärt

Farbanpassung

Download AcrobatReader

PLZ ermitteln

 

service-bw: Ermäßigung oder Übernahme der Gebühr für Kindertagesei... http://www.service-bw.de/zfinder-bw-web/processes.do;jsessionid=7...

1 von 1 14.06.2011 10:16
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Elternbeiträge in Kindertagesstätten; 
Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der 
Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für die 
Kindergartenjahre 2009/2010 und 2010/2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
1. die Vertreter/-innen der Erzdiözese Freiburg, der Diözese Rottenburg/Stuttgart, der Ev. Landes-

kirche in Baden, der Ev. Landeskirche in Württemberg, des Diakonischen Werks der Ev. Lan-
deskirche in Baden, des Ev. Landesverbands für Kindertagesstätten in Württemberg, des Cari-
tasverbands für die Erzdiözese Freiburg, des Landesverbands Kath. Kindertagesstätten in der 
Diözese Rottenburg/Stuttgart sowie des Gemeindetags Baden-Württemberg und des Städte-
tags Baden-Württemberg sind übereingekommen, die Gemeinsamen Empfehlungen zur Höhe 
der Elternbeiträge in Kindergärten anzupassen.  

 
Die Elternbeiträge für Kindergärten wurden bisher in Württemberg und Baden nach unter- 
schiedlichen Systemen erhoben. In Baden war Bemessungsgrundlage bisher die Anzahl  
der Kinder aus einer Familie, die gleichzeitig die Einrichtung besuchten; in Württemberg  
wurden im Rahmen der sog. Sozialstaffelung alle Kinder in der Familie bis zum 18. Lebens- 
jahr berücksichtigt.  

 
Bei den aktuellen Verhandlungen über die Anpassung der Elternbeiträge konnte nun eine 
Einigung erzielt werden, dass künftig in Baden-Württemberg die Erhebung der Elternbei- 
träge nach einheitlichen Grundsätzen erfolgen soll.  

 
Die Kirchenleitungen und die Fachverbände in Baden-Württemberg sowie Gemeindetag  
und Städtetag haben sich darauf geeinigt, dass die Elternbeiträge künftig einheitlich nach  
der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie berechnet werden sollen. Gleichzeitig  
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wurde vereinbart, die Elternbeiträge für die Jahre 2009/10 und 2010/11 den gestiegenen  
Kosten anzupassen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der bisher im badischen  
Landesteil erreichte Kostendeckungsgrad im Durchschnitt erhalten bleibt. In einzelnen  
Stadtteilen und Gemeinden können sich aber bedingt durch entsprechende Familien- 
strukturen Abweichungen ergeben. 

 
Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin ange- 
strebt wird, rd. 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Allerdings ori- 
entieren sich die neuen Empfehlungen lediglich an den voraussichtlichen Personal- und  
Energiekostensteigerungen und bewirken damit keine grundsätzliche Erhöhung des  
Deckungsgrades. Im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftssituation soll damit auch Rücksicht  
auf die finanzielle Belastbarkeit der Eltern genommen werden. 

 
Als weitere Neuerung wurden neben den Beträgen für den Besuch des Regelkindergartens  
erstmals auch konkrete Festlegungen für Kinderkrippen getroffen. Die neu festgelegten Beiträ-
ge für die Krippen orientieren sich ebenfalls grundsätzlich an einem Deckungsgrand von 20 % 
der voraussichtlichen Betriebsausgaben bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden.  

Für die Angebotsformen „verlängerte Öffnungszeit“ (durchgehend sechs Stunden), den „Halb-
tagskindergarten“ und die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern im Kindergarten werden ak-
tualisierte Empfehlungen ausgesprochen.  

Der Vorstand des Städtetags Baden-Württemberg hat der Fortschreibung der gemeinsamen 
Empfehlungen zugestimmt. 

 
2. Den kirchlichen und kommunalen Kindergartenträgern in Baden-Württemberg wird deshalb 

empfohlen, die Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2009/2010 bzw. 2010/2011 wie folgt 
festzusetzen: 
 

 
 

Elternbeiträge in Regelkindergärten 
 

Kiga-Jahr 2009/10 Kiga-Jahr 2010/11 
12 Mon.  11 Mon.*  12 Mon.  11 Mon.*  

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind** 

 
84 € 

 
92 € 

 
87 € 

 
95 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei  Kindern unter 18 Jahren 

 
64 € 

 
70 € 

 
66 € 

 
72 € 

für ein Kind aus einer Familie mit  
drei  Kindern unter 18 Jahren 

 
43 € 

 
47 € 

 
44 € 

 
48 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier 
und meh r Kindern unter 18 Jahren 

 
15 € 

 
16 € 

 
15 € 

 
16 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Beitragssätze für Kinderkrippen 
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Kiga-Jahr 2009/10 Kiga-Jahr 2010/11 
12 Mon.  11 Mon.*  12 Mon.  11 Mon.*  

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind** 

 
250 € 

 
273 € 

 
258 € 

 
281 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei  Kindern unter 18 Jahren 

 
185 € 

 
202 € 

 
191 € 

 
208 € 

für ein Kind aus einer Familie mit  
drei  Kindern unter 18 Jahren 

 
125 € 

 
136 € 

 
129 € 

 
141 € 

für ein Kind aus einer Familie mit vier 
und meh r Kindern unter 18 Jahren 

 
50 € 

 
55 € 

 
52 € 

 
57 € 

 
* Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet. 
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 
Diese Sätze gelten im kirchlichen Bereich als Landesrichtsätze. 

 
 
 

3. Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeit/Halbtagsgruppen,  
 Betreuung von unter 3-jährigen Kindern  
 
Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend 6 Stunden) kann für die festgeleg-
ten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei Halbtagsgruppen eine Reduzierung 
von bis zu 25 % gerechtfertigt sein.  
 
Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der Be-
triebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz unbe-
setzt bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die Festlegungen der Elternbeiträge für 
Kinderkrippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem Beitrag in Regelgruppen 
gerechtfertigt. 
 
Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme bei unter 3-jährigen 
Kindern in einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit). 
 
Basis für die Zu- und Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter bzw. redu-
zierter Aufwand vorhanden ist. 
 
Für sonstige Angebotsformen (insbesondere Ganztagesbetreuung) erfolgt weiterhin keine lan-
desweite Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge. 
 
Die Berechnung der Elternbeiträge im Land Baden-Württemberg erfolgt einheitlich nach der sog. 
familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur 
Vollendung ihres 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Pflegekinder werden nur bei Vollzeit-
pflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet. 
 

4. Hinsichtlich der einkommensabhängigen Gestaltung der Elternbeiträge verweisen wir auf unser 
Rundschreiben D 771/1995 vom 16.08.1995. 

 
5. Wie bislang sind die vorgenannten gemeinsam von den Kirchen, den kirchlichen Verbänden 

und den Kommunalen Landesverbänden empfohlenen Beiträge für die Kommunen als Kinder-
gartenträger nicht bindend; es steht jeder Stadt frei, örtlich andere oder auch einkommensab-
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hängig gestaffelte Elternbeiträge festzulegen. Wir empfehlen, auch in diesen Fällen eine ein-
heitliche Festsetzung im Stadtgebiet anzustreben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 
Stefan Gläser 
Oberbürgermeister a. D. 
 



Monatliche Entgelte (11 Monate im Jahr - Monat August entgeltfrei) für die Betreuung von

Kindern unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen der Stadt Heilbronn ab 01.03.2010

Die Betreuungzeit und damit das Entgelt richtet sich nach dem Betreuungsangebot der jeweiligen

Tageseinrichtung.

Krippe-/altersgemischte-Gruppe

Betreuungszeit

Einkommens-

gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr Kinder

6 Stunden 1 95 € 72 € 48 €

2 184 € 140 € 94 €

3 217 € 165 € 110 €

Krippe-/altersgemischte-Gruppe

Betreuungszeit

Einkommens-

gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr Kinder

7 Stunden 1 108 € 82 € 55 €

2 209 € 159 € 107 €

3 247 € 188 € 125 €

Krippe-/altersgemischte-Gruppe

Betreuungszeit

Einkommens-

gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr Kinder

8 Stunden 1 121 € 92 € 62 €

2 234 € 178 € 120 €

3 277 € 211 € 140 €

Krippe-/altersgemischte-Gruppe

Betreuungszeit

Einkommens-

gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr Kinder

9 Stunden 1 134 € 102 € 69 €

2 259 € 197 € 133 €

3 307 € 234 € 155 €

Krippe-/altersgemischte-Gruppe

Betreuungszeit

Einkommens-

gruppe 1 Kind 2 Kinder 3 u. mehr Kinder

10 Stunden 1 147 € 112 € 76 €

2 284 € 216 € 146 €

3 337 € 257 € 170 €

In den oben genannten Betreuungsentgelten sind keine Essenskostenanteile enthalten.

Grundsätzlich gilt das Betreuungsentgelt der Einkommensgruppe 3.

Die Eingruppierung in die Einkommensgruppen 1 und 2 erfolgt auf Antrag und gegen

entsprechende Nachweise. 

Einkommensgruppe 1 unter 1.800 Euro

Einkommensgruppe 2 1.800 - 2.300 Euro

Einkommensgruppe 3 über 2.300 Euro

Die Einkommensberechnung erfolgt analog zum früheren Bundeserziehungsgeld.

(siehe Rückseite)

Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren:

Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren:

Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren:

Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren:

Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren:
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Das Kinderland Baden-Württemberg ist ein Erfolgsmodell.
Kinder stehen für alle Zukunftschancen einer Gesellschaft. Für die CDU Baden-Württemberg 
gibt es nichts Wertvolleres als Kinder. Deshalb haben wir vor fünf Jahren mit dem Projekt 
Kinderland Baden-Württemberg einen ganzheitlichen Ansatz gewählt. Es geht um eine Politik, 
in deren Mittelpunkt Kinder und Jugendliche stehen – mit all ihren besonderen Bedürfnis-
sen und Möglichkeiten. Auf diesem Weg des Kinderlandes Baden-Württemberg haben wir 
viel erreicht: Wir haben seit dem Jahr 2003 die Mittel für die Kleinkindbetreuung mehr als 
verzehnfacht. Baden-Württemberg ist beim Ausbau der Kleinkindbetreuung bundesweit mit 
an vorderster Stelle.

Lebensentwürfe respektieren – Bedarfsgerechte Betreuung garantieren.
In den ersten sechs Lebensjahren des Kindes werden wesentliche Grundlagen für den späte-
ren Lebensweg gelegt. Sowohl die Erziehung in der Familie als auch in öffentlichen Kinder-
betreuungseinrichtungen, durch Tagesmütter oder durch Tagesväter prägen die kindliche 
Entwicklung. So vielfältig wie die Lebensentwürfe der Familien in Baden-Württemberg sind, 
so individuell fallen die Entscheidungen für die beste Betreuungsform aus. Für die CDU 
Baden-Württemberg hat die Wahlfreiheit der Eltern bei der Frage der Betreuung ihrer Kinder 
oberste Priorität. Wir unterstützen die, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen möchten, 
genauso wie diejenigen, die private und öffentliche Betreuungsangebote nutzen.

Wir setzen auf die Eltern – wir ersetzen sie nicht: Elternbildung im Kinderland.
Wir stehen zur Verantwortung der Eltern, denn die Erziehung eines Kindes lässt sich nicht ab-
geben. Wo Eltern Unterstützung wünschen oder Bedarf deutlich wird, sollen unsere Angebote 
helfen. Gerade unser Programm „Stärke“ zur Förderung von Alltags-, Erziehungs- und Eltern-
kompetenz hat sich als Angebot an die Eltern bewährt. Wir werden es weiterentwickeln und 
den Eltern in Baden-Württemberg dauerhaft anbieten. Dazu wird das Programm „Stärke“ auf 
werdende Eltern, Eltern größerer Kinder sowie minderjährige und in Ausbildung befindliche 

Eltern ausgedehnt. So können wir den Eltern gezielten Rat und Hilfe in schwierigen Situationen 
anbieten. Darüber hinaus unterstützen wir die geplante Einführung des Betreuungsgeldes  
auf Bundesebene.

Angebote für Betreuung und Bildung stark ausgebaut.
Die CDU Baden-Württemberg steht zum festgelegten Ausbauziel bei der Kleinkinderbetreu-
ung mit einer Versorgungsquote von 34 Prozent. An der Umsetzung dieser ehrgeizigen Vor-
gabe arbeiten wir hart, um bis zum Jahr 2013 das Ziel zu erreichen. Dabei hat sich gerade der 
stufenweise Ausbau der Kleinkinderbetreuung in Zusammenarbeit mit Städten und Gemein-
den bewährt. Die CDU Baden-Württemberg wird auch in der kommenden Legislaturperiode 
den weiteren Ausbau der Kleinkinderbetreuung unterstützen.

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für ein- bis unter dreijährige 
Kinder ist eine weitere zentrale Herausforderung für unser Kinderland Baden-Württemberg. 
Wir brauchen diesen Ausbau, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 

Auch hier gilt: Wir wollen einen bedarfsorientierten Ausbau des Angebots. Starre Betreuungs-
quoten über das ganze Land hinweg helfen nicht weiter. 

Qualität und Quantität beim Ausbau der Kinderbetreuung.
Genauso wichtig wie der Ausbau der Menge an Betreuungsplätzen ist die Verbesserung der 
Qualität der Kinderbetreuungsangebote. Gerade die zeitliche Flexibilität des Betreuungs-
angebots ist für die Eltern wichtig. Die Öffnungszeiten von Kindergärten und Kindertages-
stätten müssen die Lebenswirklichkeit der Eltern widerspiegeln. Nur so garantieren wir die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Qualifizierung der Betreuerinnen und Betreuer ist eine entscheidende Voraussetzung für 
eine gute Erziehung unserer Kinder. Neben der bewährten Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher stehen wir zur Ausbildung von Fachkräften in Hochschulstudiengängen für frühkind-
liche Bildung. Auch die berufsbegleitende Weiterbildung der Fachkräfte im Erziehungsbereich 
wird die CDU Baden-Württemberg unterstützen.

Tagesmütter und -väter leisten einen wichtigen Beitrag zur Betreuung von Kindern in 
 Baden-Württemberg. Die CDU setzt auch hier auf hohe Qualifikationsanforderungen: Alle 
Tagesväter und Tagesmütter müssen einen Grundqualifizierungskurs zur Betreuung und  

einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge absolvieren. Bei der Tagesbetreuung in Betrieben sehen 
wir noch große Potentiale.

Kindern materielle Sicherheit bieten.
Familien brauchen Sicherheit. Die hohe Lebensqualität und die guten wirtschaftlichen 
Bedingungen in Baden-Württemberg sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder 
gut aufwachsen können. Die CDU unterstützt aber auch gezielt die Familien mit geringem 
Einkommen. Dafür ist unser Landeserziehungsgeld ein wichtiges Markenzeichen. Mit dem 
Landeserziehungsgeld fördern wir junge Eltern auch in Zukunft in der Zeit nach dem Bezug 
des Bundeselterngeldes wirksam. Kindererziehung ist in höchstem Maße ein Dienst an der 
Gesellschaft und muss sich auch bei den Rentenansprüchen der Eltern niederschlagen.

Weil Kinder die Geborgenheit eines Zuhauses brauchen, helfen wir Eltern auf dem Weg in die 
eigenen vier Wände. Mit dem Landeswohnbauförderungsprogramm werden Familien unter-
stützt, selbst genutztes Wohneigentum zu schaffen. Um Familien den Erwerb von Wohnei-
gentum zu erleichtern, wollen wir ein Baukindergeld einführen. Die CDU setzt sich außerdem 
für kommunale Initiativen ein, die es Eltern mit Kindern durch geeignete Förderinstrumente 
erleichtern, Wohneigentum zu erwerben. 

Integration braucht Sprache – Jedes Kind spricht deutsch.
Von entscheidender Bedeutung für alle Kinder ist das Beherrschen der deutschen Sprache. 
Erst sie gewährleistet Chancengleichheit und macht Integration möglich. Die CDU setzt  
deshalb auf eine möglichst umfassende Sprachförderung bereits im Kindergarten.  

I. CHANCENREICH AUFWACHSEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Jedes Kind, das in Baden-Württemberg eingeschult wird, spricht deutsch.

Mittelfristig kostenfreies und verpflichtendes Kindergartenjahr.
In Weiterentwicklung des Orientierungsplans sowie des Projekts „Schulreifes Kind“ strebt die 
CDU Baden-Württemberg in der nächsten Legislaturperiode an, für Kinder ab fünf Jahren vor 
dem Eintritt in die vierjährige Grundschule ein kostenfreies, verpflichtendes Kindergartenjahr 
einzuführen. Angesiedelt in den Kindergärten können Erzieherinnen und Erzieher zusammen 
mit Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern einen behutsamen Übergang vom spieleri-
schen Lernen des Kindergartens hin zur Wissensvermittlung in der Grundschule ermöglichen 
und begleiten. Dieses Kindergartenjahr trägt, auch vor dem Hintergrund der Sprachförderung, 
entscheidend zur Chancengleichheit von Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
bei und fördert deren Schulfähigkeit. Das Land steht dabei zur Konnexität: Kosten, die den 
Kindergartenträgern dadurch entstehen, werden vom Land ersetzt.

Singen – bewegen – sprechen: Möglichst für alle Kinder.
Die CDU Baden-Württemberg unterstützt die musikalische, motorische und sprachliche 
Entwicklung von Kindern. Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder die Schulfähigkeit erlangen. 
Musische Grundbildung ist ein wirkungsvoller Beitrag, um soziale Unterschiede in unseren 
Schulklassen zu überwinden. Zusammen mit den Jugendmusikschulen und den Musikverei-
nen im Land werden wir deshalb das erfolgreiche Programm „Singen – Bewegen – Sprechen“ 
innerhalb der nächsten Legislaturperiode flächendeckend ausbauen. Möglichst jedes Kind in 
Baden-Württemberg soll ein Musikinstrument erlernen können.

Engagiert erzogene Kinder – Engagierte Frauen im Beruf.
Um unsere Innovationskraft zu erhalten, können wir auf die Talente von erwerbstätigen 
Frauen nicht verzichten. Wenn Frauen ihrem Beruf auch in der neuen Familiensituation weiter 
nachgehen wollen, brauchen sie unsere Unterstützung. 

Wichtig ist, dass sich auch Arbeitgeber auf diese Bedürfnisse einstellen – von der gezielten 
Beratung bis zu passgenauen Kinderbetreuungsangeboten. Familienfreundliche Arbeitsfor-
men wie zum Beispiel die Telearbeit müssen gerade Eltern in der Familiengründungsphase 
offen stehen. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht Wirtschaft und Politik.
Die CDU Baden-Württemberg sorgt dafür, dass sich Kindergartenträger, Kommunen und Wirt-
schaft künftig bei den Kinderbetreuungskonzeptionen in den Städten und Gemeinden eng 
abstimmen. Kinder- und familienorientierte Personalpolitik rechnet sich für alle Arbeitgeber. 
Mitarbeiter, die ihre Kinder gut versorgt wissen, sind motiviert und konzentriert. Kinder- und 
Familienfreundlichkeit bleibt eine fordernde Aufgabe für unsere ganze Gesellschaft. Sie ist 
auch ein harter Standortfaktor – genau wie leistungsfähige Verkehrswege.

Mehrkindfamilien und Alleinerziehende wollen wir unterstützen. 
Besonders wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft sind Ehepartner, die sich dafür ent-
scheiden, mehrere Kinder haben zu wollen. Diese Ehepartner verfügen über Qualifikationen 
und Kompetenzen, auf welche unser Land nicht verzichten kann. Diese Familien wollen wir 
unterstützen. Den Alleinerziehenden helfen wir mit unseren Weichenstellungen, Familie und 
Beruf besser miteinander vereinbaren zu können.

Hinschauen statt wegschauen: Kinderschutz.
Der Schutz unserer Kinder vor Gewalt und Missbrauch steht für uns in der CDU über allem. 
Kinder sollen in unserem Land gesund und behütet aufwachsen. Wirksamer Kinderschutz 
braucht Wachsamkeit: Es darf nicht passieren, dass ein Kind deshalb zu Schaden kommt, weil 
die Wege zwischen Verantwortlichen zu lang sind oder weil Bürokratie die Zusammenarbeit 
der Einrichtungen behindert. Es gilt: Hinhören statt weghören! Hinschauen statt wegschauen! 
Insbesondere im privaten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen muss dem Kinderschutz 
Vorrang gegenüber kommerziellen Interessen eingeräumt werden. Dies gilt insbesondere für 
das Programm an hohen kirchlichen Feiertagen, wie Weihnachten, Karfreitag und Ostern.

Eltern brauchen alltagstaugliche Unterstützung.
Millionen Mütter und Väter nehmen ihre Elternverantwortung vorbildlich wahr. Doch manche 
Eltern sind überfordert, ihren Kindern die liebevolle Zuwendung und Unterstützung zu geben, 
die sie brauchen. Dadurch kann es zu Abschottung, Vernachlässigung und Gewalt kommen. 
In solchen Situationen brauchen Familien wirksame und praktische Unterstützung. Eltern 
müssen deshalb frühzeitig unterstützt und in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Deshalb 
will die CDU Baden-Württemberg das bewährte Kinderschutzkonzept Baden-Württemberg 
fortführen und weiter entwickeln. Das Konzept beruht auf den vier Säulen Früherkennung und 
Prävention, Ausbau der frühen Hilfen, gezielte Qualifizierung der Fachkräfte und Vernetzung 
der Akteure im Kinderschutz. 

Die für alle Kinder verpflichtenden Früherkennungsuntersuchungen im Rahmen des Kinder-
schutzgesetzes Baden-Württemberg sind wirkungsvoll. Wir werden uns weiterhin dafür 
einsetzen, Früherkennungsuntersuchungen so zu gestalten, dass Kindesvernachlässigungen 
und Kindesmisshandlungen zuverlässig erkannt werden. 

Vernachlässigung von Kindern muss Folgen haben.
Die Folgen der Vernachlässigung von Kindern sind gravierend. Kommen Eltern ihrem Erzie-
hungsauftrag nicht nach, weil sie selbst für einfachste Dinge keine Sorge tragen, muss dies 
abgestufte Konsequenzen haben. Denkbar ist, staatliche Unterstützungsleistungen für die 
Kinder, die regelmäßig den Eltern gewährt wird, den Kindern direkt über den Schulträger 
zukommen zu lassen. Die CDU spricht sich dafür aus, dass das Familiengericht die Möglichkeit 
erhält, verpflichtende Elternkurse anzuordnen.

I. CHANCENREICH AUFWACHSEN IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Bildung und Wissenschaft - Liberale Bildungspolitik 

FRÜHE BILDUNG

Bildung beginnt nicht erst mit dem ersten Schultag, sondern mit dem 
ersten Lebenstag. Von diesem Zeitpunkt an erkunden Kinder die Welt, 
in die sie hineinwachsen sollen. Kinder sind besonders wissbegierig und 
lernfähig, ihre Erfahrungen der ersten Lebensjahre prägen sie in ent-
scheidender Weise und sind von großer Bedeutung für die Ausbildung 
der neuronalen Strukturen im Gehirn. Die frühkindliche Bildung und 
Förderung spielt deshalb eine Schlüsselrolle nicht nur für die Entwick-
lung des Kindes, sondern auch für die gesamte Bildungsbiographie des 
Menschen.

Aus diesem Grund tritt die FDP dafür ein, Einrichtungen der Kinderta-
gesbetreuung vor allem als Bildungseinrichtungen zu begreifen. Mit dem 
Orientierungsplan für die Kindergärten ist eine von allen Seiten anerkann-
te Anleitung für eine kindgerechte Pädagogik vorgelegt worden. Damit 
einher geht auch die zielgerichtete Beobachtung und Dokumentation der 
Entwicklungsschritte eines jeden Kindes. 

Nach zahlreichen neueren Forschungen nimmt die Musik in einer gelin-
genden frühkindlichen Bildung einen wichtigen Platz ein, vor allem da sie 
sowohl kognitive Strukturen im Gehirn als auch soziale Kompetenzen in 
besonderer Weise auszuprägen hilft. Wir Liberalen haben uns für das 
erfolgreiche Modellprojekt „Singen – Bewegen – Sprechen“ eingesetzt. 
Jede Woche wird eine pädagogische Fachkraft in den Kindergartengrup-
pen musikalische Impulse setzen, die in den weiteren Kindergartenalltag 
integriert werden. Darauf wird in der Grundschule aufgebaut und das 
Angebot entsprechend den altersmäßigen Voraussetzungen der Kinder 
inhaltlich erweitert.

Die bislang an Hauptschulen eingesetzten Pädagogische Assistenten – 
ausgebildete Erzieherinnen/Erzieher, Sozialpädagoginnen/-pädagogen 
oder Personen mit sonstiger fachlicher Vorbildung, die Lehrern zugeteilt 
sind und sie bei ihrer Unterrichtstätigkeit entlasten – haben sich nach 
unserer Auffassung gut bewährt. Die Pädagogischen Assistenten werden 
deshalb künftig auch an Grundschulen tätig sein. Einsatzort sind Grund-
schulen mit hohem Migrantenanteil bzw. mit existierenden Sprachför-
derklassen oder –kursen.

Ein eigenständiger Studiengang für das Grundschullehramt, der acht Se-
mester umfasst, erscheint uns im Hinblick auf die hohen Anforderungen 
geboten, denen sich gerade auch die Grundschullehrkräfte in fachlicher 
wie in pädagogischer Hinsicht gegenüber sehen. Entsprechend wird 
zukünftig die diagnostische Kompetenz ein wichtiger Bestandteil ihrer 
Ausbildung sein. Gleichzeitig haben die angehenden Lehrerinnen und 
Lehrer bei der Fächerwahl möglichst große Freiheit und können somit 
Schwerpunkte setzen. 

Zukünftig werden wir :

Unsere Grund-

sätze

Kindertagesbetreuung

Pädagogische 

Assistenten

Grundschullehramt

Unsere Ziele  

2011 - 2016
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die • sprachlichen Fähigkeiten eines jedes Kindes noch vor dem vier-
ten Geburtstag erheben und die bereits eingeführte Sprachstands-
erhebung im Rahmen der vorgezogenen Einschulungsuntersuchung 
unter Einbeziehung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Grund-
schullehrerinnen und -lehrern weiterentwickeln. 

im Bedarfsfall unmittelbar anschließende, passgenaue • Sprachför-
derangebote bereit halten und Begabungen frühzeitig erkennen und 
fördern.

dafür Sorge tragen, dass der • Orientierungsplan für den Kindergarten 
flächendeckend umgesetzt wird, die dafür notwendige Personalaus-
stattung sichergestellt ist und der Plan für verbindlich erklärt werden 
kann.

die vorgezogene Einschulungsuntersuchung und • Sprachstands-
erhebung als individuelle Entwicklungs- und Bildungswegeberatung 
ausgestalten und auf ihrer Grundlage die Sprachförderung, die För-
derung im Rahmen des Orientierungsplans und die Förderung von 
Kindern mit besonderem Bedarf (bislang Modellprojekt „Schulreifes 
Kind“) sinnvoll miteinander zu einem Förderangebot aus einem Guss 
verzahnen. 

die • Eltern im Sinne einer gemeinsamen frühen Bildungsverantwor-
tung in die Fördermaßnahmen für ihre Kinder aktiv einbeziehen.

Kooperationen zwischen den Einrichtungen mit dem Ziel eines fle-• 
xibleren und besser abgestimmten Übergangs vom Kindergarten in 
die Grundschule fördern. 

das erfolgreiche Modellprojekt „Bildungshaus 3 bis 10“ überall dort • 
ermöglichen, wo es vor Ort gewünscht wird.

gemeinsam mit den kommunalen und freien Trägern vorschulischer • 
Einrichtungen ein Modell mit Gutscheinen entwickeln, die die Eltern 
für ihre Kinder flexibel einlösen können und die die Finanzierung 
der frühkindlichen Bildung und Betreuung auf eine tragfähige Basis 
stellt. Ein solches Modell verbunden mit der Gewährleistung eines 
breiten, differenzierten und gehaltvollen Betreuungs- und Förderan-
gebots erscheint uns zielführender als ein Kindergartenpflichtjahr.

eine ausreichende Zahl an Ausbildungs- und Studienplätzen sowie • 
Weiterqualifizierungsmöglichkeiten an den Fachschulen für Erziehe-
rinnen und an den Pädagogischen Hochschulen zur Verfügung stel-
len, damit der Bedarf an qualifiziertem Personal für die frühkindliche 
Bildung und Betreuung gedeckt werden kann. Welche Qualifikation 
bei der Besetzung einer Stelle vorausgesetzt wird, soll die freie Ent-
scheidung der Träger der jeweiligen Einrichtung bleiben.

erreichen, dass der neu geschaffene eigenständige Studiengang • 
„Lehramt an Grundschulen“ auch die Entwicklung der Kinder im 

Sprachförderangebote

Orientierungsplan

Sprachstands erhebung

Eltern

Erzieherinnen

„Lehramt an Grund-

schulen“
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Alter von ca. drei bis zehn Jahren in den Blick nimmt. Er soll das 
Erkennen individueller Stärken und Begabungen sowie der Schwä-
chen und Defizite bei Kindern schulen. Er soll Möglichkeiten der 
individuellen Förderung an die Hand geben und eine pädagogisch 
wie fachlich gleichermaßen anspruchsvolle Lehrerausbildung ge-
währleisten.

die nur noch für die Grundschulen geltenden • Schulbezirke abschaf-
fen und den Eltern die freie Wahl der Grundschule für ihre Kinder 
überlassen.

allen • Kinderbetreuungseinrichtungen und Grundschulen des Lan-
des eine Teilnahme am Programm ‚Singen – Bewegen – Sprechen“ 
ermöglichen.

das erfolgreiche Programm "BeKi-Landesinitiative Bewusste Kinde-• 
rernährung" fortsetzen.

den in die Kritik geratenen • Fremdsprachenunterricht an der Grund-
schule umfassend evaluieren, um anschließend eine Grundsatzent-
scheidung darüber zu treffen, ob sich der Fremdsprachenunterricht 
bewährt hat oder welche Maßnahmen zur Qualitätssteigerung ge-
troffen werden müssen.

grundsätzlich an der vierjährigen • Grundschulzeit festhalten, aber, 
wenn sie vom Schulträger, den Lehrern und den Eltern gewollt wer-
den, regionale Schulprojekte zulassen, die flexiblere Übergangszeit-
punkte in weiterführende Schulen oder längere Grundschulzeiten 
für alle Schüler oder integrative Formen im weiterführenden Schul-
wesen vorsehen. 

Fremdsprachenun-

terricht
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Bildung ist die große soziale Frage unserer Zeit. Bildung ist der Schlüssel 
zu einer freien, selbstverantworteten Lebensgestaltung, zur Sicherung 
der materiellen Existenz aus eigener Kraft und zur gesellschaftlichen 
Teilhabe. 

Aufstieg durch Bildung und Leistung – das ist unser Versprechen. 
Dieses Versprechen werden wir erneuern und halten, denn über die 
 Chancen eines Kindes darf nicht der Geldbeutel der Eltern entscheiden. 
Das gilt auch für die kulturelle Bildung, die Schlüsselqualifikationen 
für ein selbstbestimmtes Leben vermittelt. Zu lange schon beginnt die 
soziale Spaltung in unserem Land bereits im Kindesalter. Diese wollen 
wir überwinden und das Recht auf einen gebührenfreien Bildungsweg 
von Krippe und Kindergarten bis zur Hochschule verwirklichen.

Die durch den Geburtenrückgang frei werdenden Mittel und  Ressourcen 
verbleiben im Bildungssystem und werden bei der Verbesserung der 
Bildung eingesetzt. 

1. Auf den Anfang kommt es an 

Bildung entscheidet immer stärker über Lebens- und Berufschancen. 
Deswegen müssen alle die gleichen Chancen haben, an Bildung teil-
zuhaben – von Anfang an und unabhängig von der sozialen Herkunft. 
Daher werden wir die Kommunen bei der Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr unter-
stützen und die Betreuungs- und Bildungsangebote für Null- bis Drei-
jährige bedarfsgerecht ausbauen. Dabei werden wir die Kommunen 
nach dem Konnexitätsprinzip (Wer bestellt, bezahlt) unterstützen. 
Wir werden Schritt für Schritt bis 2016 die beitragsfreien  Kindergärten 
 einführen. Wir fordern eine komplett kostenlose Betreuung in der 
Krippe und im Kindergarten, bei gleichzeitiger Kindergartenpflicht 

von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. 
Dies zu gewährleisten ist Aufgabe des Landes, das den Kommunen die 
entstehenden Einnahmeausfälle gänzlich erstatten muss.

Wir werden den Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen 
verbindlich machen. Bislang hängt die Qualität der Bildung im Kinder-
garten weiterhin davon ab, was sich Träger und Eltern leisten können. 
Damit ist immer noch nicht sichergestellt, dass alle Kinder im Land 
dieselbe Chance auf einen guten Einstieg in das Bildungssystem haben.  
Wir werden deshalb eine breit angelegte Qualitätsoffensive in den 
Kindertageseinrichtungen starten und auch die Sprachförderung von 
Beginn an verwirklichen. In den Einrichtungen muss dabei ein Spagat 
zwischen optimaler Förderung und maximalem Freiraum für die kind-
liche Entwicklung, zwischen Qualitätsentwicklung und der Zeit der 
 Erzieherinnen und Erzieher für das einzelne Kind geleistet werden. 
Dazu kommt die Einbeziehung der Eltern in die Erziehungspartner-
schaft sowie zumindest die Vermittlung von Erziehungsberatung, 
Eltern- und Familienbildung. Die Erzieherinnen und Erzieher in den 
Kindertagesstätten verdienen für die Bewältigung dieser Vielfalt an 
wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben unsere höchste Anerkennung. 
Deshalb werden wir die Erzieherinnen und Erzieher hinsichtlich ihrer 
Entlohnung besser eingruppieren. Weitergehend werden wir den An-
teil an männlichen Erziehern erhöhen. Das Ziel ist, die Personal aus-
stattung mit Fachkräften zu verbessern und diese höher zu qualifi-
zieren. In einem Stufenplan soll die Fachkraft-Kind-Relation bei den 
Drei- bis Sechsjährigen auf einen Mindeststandard von 1:12 angehoben 
werden. Auch dabei werden wir die Kommunen nach dem Konnexi-
tätsprinzip unterstützen.

Die flexible Betreuung von Kindern wird für Eltern immer wichtiger. 
Wir unterstützen die Forderung, das Timesharing-Modell, in dem sich 
mehrere Kinder einen Betreuungsplatz teilen, vermehrt in Baden-

II. Für ein kluges Baden-Württemberg – 
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Es ist mittlerweile internationaler Konsens: Je länger Kinder in einer 
Klasse gemeinsam lernen, desto mehr nutzt das allen, den Leistungs-
schwächeren wie den -stärkeren.

Wir werden die 10-jährige Gemeinschaftsschule in Baden-Württem-
berg schrittweise einführen. Dort werden alle Schülerinnen und Schü-
ler bis Klasse 10 gemeinsam unterrichtet und individuell gefördert. 
Daran schließt sich eine gymnasiale Oberstufe an, die zum Abitur führt.

Den Weg zur 10-jährigen Schule wollen wir gemeinsam gehen, im 
 Dialog mit allen Beteiligten vor Ort, denn wir haben den Menschen 
im Land zugehört. Sie wissen genau, dass bessere Schulen vor allem 
durch mehr Eigenständigkeit entstehen. Schulstrukturreformen sind 
kein Selbstzweck, sie haben eine der Entwicklung der Kinder dienen-
de Funktion. Wir werden die Kommunen dabei unterstützen, inno-
vative Schulkonzepte umzusetzen, die zur Situation vor Ort passen; 
beispielsweise in der Übergangszeit die Option, an Hauptschulstand-
orten auch den Realschulabschluss anzubieten. So wollen wir errei-
chen, dass bis 2016 an jeder Hauptschule auch der Realschulabschluss 
angeboten wird.

Wir sind uns mit den Menschen im Land einig: Die Grundschulempfeh-
lung ist unzeitgemäß und soll abgeschafft werden. Die Eltern  sollen 
nach ausführlicher pädagogischer Beratung selbst entscheiden dürfen, 
welche weiterführende Schule ihr Kind besuchen wird.

Das krampfhafte Festhalten der Landesregierung am dreigliedrigen 
Schulsystem führt auch zum Aus für hunderte von Schulstandorten, 
insbesondere im ländlichen Raum. Diese Entwicklung wird durch die 
Umwandlung der Hauptschulen in mindestens zweizügige Werk-
realschulen sogar noch beschleunigt. Das Ergebnis ist bitter: CDU und 

Württemberg anzuwenden. Um zusätzliche Belastungen der Erzie-
herinnen und Erzieher zu vermeiden, müssen flexible Betreuungsan-
gebote mit organisatorischer und ggf. personeller Unterstützung der 
Fachkräfte in den Einrichtungen einhergehen. Eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten zu Lasten der Erzieherinnen und Erzieher lehnen wir ab.

Nur wer kinder- und familienpolitische Infrastruktur ganzheitlich ver-
steht, kann Kinder und Familien erfolgreich fördern und beraten. Wir 
werden die Hochschulen im Land für die Ausbildung von Erzieherinnen 
und Erziehern öffnen. So werden wir die Kindertagesstätten schritt-
weise zu pädagogischen Zentren für frühkindliche Förderung und Be-
ratung, Eltern- und Familienbildung weiterentwickeln.

Wir wollen eine stärkere Verzahnung zwischen Kindergarten und 
Grund  schule. Der Übergang soll für die Kinder fließender gestaltet 
werden. Somit entsteht die Möglichkeit, pädagogische Konzepte 
langfristig anzusetzen und Kinder durch Bildungspläne Individuell zu 
fördern. Für uns ist es selbstverständlich, dass auch Kinder mit Beein-
trächtigung an frühkindlicher Betreuung teilhaben. Inklusive Kinder-
betreuungseinrichtungen müssen daher zur Regel werden und dürfen 
nicht Ausnahme sein.

2. Länger gemeinsam lernen

Der Zusammenhang von gegliedertem Schulsystem und sozialer Un-
gerechtigkeit ist lange bekannt und durch internationale Studien be-
stätigt. Wir stehen für eine Politik, die fördert und integriert und allen 
Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen bietet.

II. Für ein kluges Baden-Württemberg –  
Beste Bildung für alle16 17
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stoßen und Projekte auf den Weg gebracht, es fehlt aber ein schlüssiges Gesamt-

konzept für die frühkindliche Bildung ab dem ersten Lebensjahr.

Kleinkindbetreuung und -bildung zügig ausbauen

Wir GRÜNEN setzen uns für die vollständige Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 

einen Platz in einer Betreuungs- und Bildungseinrichtung für Kinder unter drei Jah-

ren (U3) ab 2013 ein. Dafür müssen in den nächsten Jahren erhebliche zusätzliche 

Mittel eingesetzt werden. Das Land soll sich dabei mit einer Drittelfinanzierung be-

teiligen. Wir treten dafür ein, dass das Landeserziehungsgeld schrittweise in die 

U3-Betreuungs- und Bildungseinrichtungen umgeschichtet wird. Bis zum Ende der 

Legislaturperiode im Jahr 2016 sollen die U3-Bildungs- und Betreuungsplätze weiter 

ausgebaut und die pädagogischen Rahmenbedingungen spürbar verbessert werden.

Vor allem Kinder aus bildungsfernen Schichten, Kinder mit Migrationshintergrund 

und Kinder aus sozial benachteiligten Familien wollen wir für die Kleinkindbetreu-

ung gewinnen, da sie von einer qualifizierten Förderung, insbesondere von Sprach-

förderung, in hohem Maße profitieren werden. Damit dies möglich wird, setzen wir 

uns dafür ein, dass das Solidaritätsprinzip auch hier greift. Das bedeutet, dass die 

Beiträge einkommensabhängig erhoben werden sollen.

Den Orientierungsplan verbindlich einführen

Die Ziele und Grundlagen der frühkindlichen Bildung und Erziehung in Baden-

Württemberg sind im sogenannten Orientierungsplan festgelegt. Wir GRÜNEN 

fordern eine flächendeckende verbindliche Einführung und Weiterentwick-

lung des Orientierungsplans, um für alle Kitas einheitliche Standards und Rahmen-

bedingungen für das frühkindliche Lernen zu erreichen.

Baden-Württemberg braucht alle Talente – von Anfang an  Seite 95
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Satzung 
 
der Stadt Ulm über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die  
städtischen Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 
vom 16. Juli 2003 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
§§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg und des Kindergar-
tengesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ulm am 16.  Juli 2003 folgende Satzung be-
schlossen: 
 
 
§ 1 Gebührenpflicht 

Für die Benutzung der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden Benutzungs-
gebühren erhoben. 
 
 
§ 2 Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der aufgenommenen Kinder. 
 
 
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Benutzungsgebühr 

1. Die Benutzungsgebühr setzt sich zusammen aus der Grundgebühr und, soweit an-
geboten, dem Entgelt für das Mittagessen. 

 
2. Die Grundgebühr ist eine Beteiligung an den gesamten Betriebskosten der Ta-

geseinrichtungen für Kinder. Sie wird monatlich erhoben und entsteht zu Beginn 
des Kalendermonats. Sie ist auch während der Ferien, bei vorübergehender Schlie-
ßung und bei längerem Fehlen des Kindes zu bezahlen. Bei Eintritt und Ausscheiden 
des Kindes während eines laufenden Monats ist als Grundgebühr stets der volle 
Monatsbeitrag zu entrichten.  

 
3. Das Entgelt für das Mittagessen entsteht mit der Anmeldung zum Mittagessen. 
 
4. Die Grundgebühr ist am 5. des laufenden Monats, das Entgelt für das Mittagessen 

ist 14 Tage nach Rechnungsstellung fällig. 
 
 
§ 4 Gebührenmaßstab 

1. Die Grundgebühr bemisst sich nach 
 -  dem monatlichen Nettoeinkommen der / des Erziehungsberechtigten, 
 -  der Anzahl der Kinder im Haushalt der / des Erziehungsberechtigten und 
 -  dem angebotenen Betreuungsbaustein (Stufe 1 - Stufe 6). 
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2. Die Gebühr wird erstmals zum Ersten des Eintrittsmonats in die Einrichtung festge-
setzt. Eine Neufestsetzung der Gebühr erfolgt in der Regel nach Ablauf eines jeden 
Jahres nach der letzten Festsetzung. 

 
 Bei wesentlicher Änderung des monatlichen Nettoeinkommens, bei Änderungen 

der maßgeblichen Kinderanzahl oder des Betreuungsbausteins erfolgt eine Gebüh-
renneufestsetzung zum nächsten Monatsersten. Der / die Gebührenschuldner ha-
ben entsprechende Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Eine Überprüfung, ob 
der Mitteilungsverpflichtung nachgekommen wurde, ist jederzeit möglich.  

 
3. Das monatliche Nettoeinkommen ermittelt sich grundsätzlich aus den Bruttoein-

kommen, die in den 12 Monaten vor der Gebührenfestsetzung erzielt wurden, 
vermindert um die jeweiligen Pauschalbeträge, dividiert durch 12.  
 
Bruttoeinkommen im Sinne dieser Satzung sind grundsätzlich alle Einnahmen in 
Geld oder Geldeswert ohne Rücksicht auf ihre Quelle und ohne Rücksicht darauf, 
ob sie als Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes steuerpflichtig sind. 

 
 Der Pauschalbetrag beträgt 
 - bei steuer- und sozialversicherungspflichtigem Einkommen 35% 
 - bei Beamtenbezügen 25%, 
 - bei lediglich sozialversicherungspflichtigem Einkommen 25%, 
 - bei nichtsteuerpflichtigem und sozialversicherungsfreiem Einkommen 5%.  
 
4. Berücksichtigt werden alle Kinder im Haushalt der / des Erziehungsberechtigten bis 

zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Einkommen für nicht mehr zu berücksichti-
gende Kinder bleiben bei der Ermittlung des monatlichen Nettoeinkommens außer 
Betracht. 

 
5. Werden die Bemessungsgrundlagen der Grundgebühr nicht ausreichend nachge-

wiesen, oder wird der Nachweis schuldhaft verzögert, wird der jeweilige Höchstbe-
trag als Grundgebühr festgesetzt.  

 
 
§ 5  Höhe der Benutzungsgebühr 

1. Die monatliche Grundgebühr je Kind ergibt sich aus der Multiplikation des in der 
Gebührentabelle jeweilig zutreffenden Prozentsatzes mit dem nach §4 ermittelten 
monatlichen Nettoeinkommen. 
 
Als Höchstbetrag wird eine monatliche Grundgebühr aus einem fiktiven monatli-
chen Nettoeinkommen von 3.000 € festgesetzt. Diese Berechnungsgrundlage er-
höht sich jährlich um 2%, erstmals zum 01.09.2004. 
 
Als Mindestbetrag wird eine monatliche Grundgebühr auf Basis des anerkannten 
sozialhilferechtlichen Bedarfs bei der Hilfe zum Lebensunterhalt festgesetzt.  
 
Besuchen gleichzeitig drei Kinder aus dem Haushalt der / des Erziehungsberechtig-
ten eine Tageseinrichtung für Kinder, so entfällt die Grundgebühr für das dritte 
Kind.  
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Haben der / die Erziehungsberechtigte/-n vier oder mehr Kinder im Haushalt, entfällt 
die Grundgebühr.  
 
Bei auswärtigen Kindern, die vor dem 01.09.2002 in einer städtischen Tageseinrich-
tung für Kinder aufgenommen worden sind, wird die doppelte Grundgebühr erho-
ben.  
 
Bei Kindern unter 3 Jahren (sog. U3-Kinder), die nach dem 31.08.2003 in eine Ta-
geseinrichtung für Kinder eintreten, wird das 1,2-fache der Grundgebühr erhoben. 

 
 

Gebührentabelle 
 

Kinderzahl/ 
Betreuungsbaustein 

1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 

Stufe 1 bis 28 Std. 2,75 % 1,75 % 0,75 % 

Stufe 2 über 28 bis 33 Std.  3,75 % 2,75 % 1,75 % 

Stufe 3 über 33 bis 38 Std. 5,25 % 4,25 % 3,25% 

Stufe 4 über 38 bis 43 Std. 6,35 % 5,35 % 4,35 % 

Stufe 5 über 43 bis 48 Std. 7,45 % 6,45 % 5,45 % 

Stufe 6 über 48 Std. 8,55 % 7,55 % 6,55 % 
 
 
2. Für das Mittagessen wird ein Entgelt in Höhe der tatsächlichen Kosten erhoben. 
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§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. September 2003 in Kraft. Die Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertagesstätten / Ganztageseinrichtungen 
vom 19.12.1990, in der Fassung vom 20.10.1999 sowie die Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindergärten vom 18.07.1990, in der Fas-
sung vom 19.10.1994 treten zeitgleich außer Kraft.  
 
Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden beachtet.  



Kinder- und Jugendhilfe / Kindertagesbetreuung
12 Betreute Kinder in Tageseinrichtungen
Die Zahl der in Tageseinrichtungen betreuten Kinder lag im März 2010 in Baden-Württemberg bei knapp 383 800. Davon waren
etwa 314 700 Kinder im klassischen Kindergartenalter von 3 bis unter 7 Jahren. Besondere Beachtung findet derzeit das Thema
der Kleinkindbetreuung, also die Gruppe der unter Dreijährigen in Krippen und altersgemischten Einrichtungen. In dieser
Altersgruppe wurden landesweit gut 43 700 Kinder betreut, das sind insgesamt 15,8 % aller Kleinkinder. Dies ist erneut ein
deutlicher Zuwachs bei der Kleinkindbetreuung in Baden-Württemberg - 2009 wurden rund 37 500 Kinder betreut.

Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg / Betreute Kinder in Ta... http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/GesundhSozRecht/Landesd...
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Das Schaubild mit den Betreuungsquoten nach Altersjahren zeigt, dass bei den Kleinkindern vor allem die Zwei- bis unter
Dreijährigen in Tageseinrichtungen betreut werden.

« Inhalt | Erläuterungen | weiter »

Wieviele Kinder werden 2010 in Tageseinrichtungen betreut?*)

Alter von ... bis unter ... Jahre betreute Kinder Betreuungquote

*) ohne Schulkinder.

0 - 1 1.122 1,2

1 - 2 10.098 10,9

2 - 3 32.491 34,6

3 - 4 85.285 91,6

4 - 5 91.651 96,2

5 - 6 93.256 95,3

6 - 7 40.219 40,9

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011

Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg / Betreute Kinder in Ta... http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/GesundhSozRecht/Landesd...
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Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
(Kindergärten und Kinderkrippen)

Az. 460.13

Versandtag 24.03.2011

INFO 0252/2011

Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2011/12
und 2012/2013

1. Allgemeines

Die Vertreter/-innen der Erzdiözese Freiburg, der Diözese Rottenburg/Stuttgart, der
Ev. Landeskirche in Baden, der Ev. Landeskirche in Württemberg, des Diakonischen
Werks der Ev. Landeskirche in Baden, des Ev. Landesverbands für Kindertagesstätten
in Württemberg, des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg, des Landesverbands
Kath. Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg/Stuttgart sowie des Gemeindetags
Baden-Württemberg und des Städtetags Baden-Württemberg sind übereingekommen,
die Gemeinsamen Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge in Kindergärten für die
Kindergartenjahre 2011/12 und 2012/13 anzupassen.

Die landesweiten Empfehlungen der Elternbeiträge für Kindergärten folgen seit 2009/10
dem sogenannten württembergischen Erhebungs-System: Die Berechnung der
Elternbeiträge erfolgt nach der sog. familienbezogenen Sozialstaffelung, bei der alle im
selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres berück-
sichtigt werden.

Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, dass landesweit weiterhin
angestrebt wird, rd. 20 % der tatsächlichen Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu
decken. Die neuen Empfehlungen orientieren sich an den aktuellen Tariferhöhungen
des TVöD (durchschnittlich 2 % je Kindergartenjahr) und bewirken damit keine
grundsätzliche Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

Das Präsidium sowie der Landesvorstand des Gemeindetags Baden-Württemberg
haben der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen zur Höhe der Eltern-
beiträge in Kindergärten sowie den Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge in
Kinderkrippen zugestimmt.

http://www.gemeindetag-bw.de/
mailto:zentrale:@gemeindetag-bw.de
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2. Elternbeiträge in Regelkindergärten

Kiga -Jahr 2011/2012 Kiga -Jahr 2012/2013
12 Mon. 11 Mon.* 12 Mon. 11 Mon.*

für das Kind aus einer
Familie mit einem Kind**

89 € 97 € 91 € 99 €

für ein Kind aus einer
Familie mit zwei Kindern
unter 18 Jahren**

68 € 74 € 70 € 76 €

für ein Kind aus einer
Familie mit drei Kindern
unter 18 Jahren **

45 € 49 € 46 € 50 €

für ein Kind aus einer Familie
mit vier und mehr
Kindern unter 18 Jahren**

15 € 16 € 15 € 16 €

*  Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet.
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

Wie bislang handelt es sich bei diesen auf Landesebene abgestimmten Elternbeiträgen um
Empfehlungen für den kommunalen Bereich, im kirchlichen Bereich gelten die Beträge im
Regelkindergarten als sogenannte Landesrichtsätze.

3. Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten, Halbtagsgruppen,
Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen

Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend 6 Stunden) kann für die
festgelegten/empfohlenen Beträge ein Zuschlag von bis zu 25 %, bei Halbtagsgruppen
eine Reduzierung von bis zu 25 % gerechtfertigt sein.

Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss
nach der Betriebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein
Kindergartenplatz unbesetzt bleiben. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die
Festlegungen der Elternbeitrage für Kinderkrippen ist in diesem Fall ein Zuschlag von
100 % gegenüber dem Beitrag in Regelgruppen gerechtfertigt.

Die Zu-/Abschläge können kumulativ verwendet werden (z. B. bei Aufnahme bei unter
3-jährigen Kindern in einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit).

Basis für die Zu- und Abschläge sowie für deren Höhe ist, dass ein jeweils erhöhter
bzw. reduzierter Aufwand vorhanden ist.

Für sonstige Angebotsformen, insbesondere für die Ganztagesbetreuung erfolgt der-
zeit (noch) keine Empfehlung zur Höhe der Elternbeiträge.

http://www.gemeindetag-bw.de/
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4. Beitragssätze für Kinderkrippen

Kiga -Jahr 2011/12 Kiga -Jahr 2012/13
12 Mon.        11 Mon.* 12 Mon.         11 Mon.*

für das Kind aus einer
Familie mit einem Kind**

263 € 287 € 268 € 292 €

für ein Kind aus einer
Familie mit zwei Kindern
unter 18 Jahren**

195 € 213 € 199 € 217 €

für ein Kind aus einer
Familie mit drei Kindern
unter 18 Jahren**

132 € 144 € 135 € 147 €

für ein Kind aus einer Familie
mit vier und mehr
Kindern unter 18 Jahren**

53 € 58 € 54 € 59 €

*  Bei Erhebung in elf Monatsraten wird der Jahresbetrag entsprechend umgerechnet.
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.

Ausgangslage für die Berechnung der Krippenbeitragssätze ist eine Betreuungszeit von
6 Std/Tag. Bei Betreuungszeiten über sechs Stunden können die Beträge entsprechend den
sich erhöhenden Kosten angepasst bzw. umgerechnet werden.
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